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An der Erstellung dieses Handbuches haben mitgewirkt: 

 

Elke Bartz (Z) behinderte Arbeitgeberin seit 1991, ForseA-
Vorsitzende ab der Gr¿ndung 1997, Autorin des ĂRatgebers f¿r 
behinderte Arbeitgeberinnen und solche, die es werden wollenñ.  

Diesen Ratgeber hat sie im Laufe ihrer langjährigen Beratungsar-
beit zusammen mit Isolde Hauschild und Gerhard Bartz immer wei-
ter ausgebaut und ihn zu einem Standardwerk in Deutschland ent-
wickelt. 

Sie ist am 25.08.2008 verstorben.  

 

Isolde Hauschild, behinderte Arbeitgeberin seit 1999, im ForseA-
Vorstand seit 2001, stellvertretende Vorsitzende von 2003 bis 
2008, vom 25.08.2008 bis 17.04.2009 erste Vorsitzende 

Zusammen mit Gerhard Bartz entwickelte sie das Handbuch für 
behinderte Arbeitgeber. 

Petzscher Straße 13 
04129 Leipzig 
Tel: 0341 4 80 66 08 
Fax: 03222 2 442 493 
isolde.hauschild@forsea.de 

 

Gerhard Bartz, behinderter Arbeitgeber seit 2008, seit der Ver-
einsgründung 1997 im Vorstand, seit 18.04.2009 1. Vorsitzender 

Zusammen mit Isolde Hauschild entwickelte er das Handbuch für 
behinderte Arbeitgeber. 

Hollenbach, Nelkenweg 5 
74673 Mulfingen 
Tel.: 07938 5 15    Mobil: 0171 5861638 
Fax: 03222 3 783 563 
gerhard.bartz@forsea.de 

 

 

Dieses Handbuch entstand in Teilen aus 

¶ dem ĂRatgeber f¿r behinderte ArbeitgeberInnen und solche, die es werden wollenñ 

¶ dem Buch ĂDas Persºnliche Budget, ein Handbuch f¿r Leistungsberechtigteñ 

¶ dem ĂHandbuch f¿r behinderte Arbeitgeberñ 
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UBezugsadresse:  

ForseA e.V. Geschäftsstelle: Nelkenweg 5, 74673 Mulfingen-Hollenbach 
eMail: Ratgeber@forsea.de, Fax: 03222 3 783 563 
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Änderungshistorie/Neueinfügungen: 
 
Datum: Kapitel: Stichwort: 
12.02.10 1.4.5 HUPrüfliste ZielvereinbarungUH eingefügt 
12.02.10 1.5.5 Tipp zum ĂHUBrief an eine AssistentinUHñ 
12.02.10 2.4.7 Pflegekräfte aus HUOsteuropaU 
20.02.10 1.7.2 HUKalkulation UHauf den neuen Tarif angepasst 
09.04.10 1.7.2 HUKalkulation UHSteuerberatungskosten erhöht 
20.04.10 2.4.3 Bei den Berechnungsbeispielen der Arbeitgeber- und Arbeit- 
  nehmeranteile muss es heißen: " Der HUArbeitgeberanteilUH beträgt, 
  berechnet aus 650 x 9,95%, 64,68 ú 
21.04.10 1.7.2 HUKalkulation UHWeiterbildungs-Tage eingefügt 
05.05.10 1.2.3 Der Text zur Honorarkraft wurde aktualisiert 
 2.4.8 Das Kapitel Honorarkraft wurde um einen Link erweitert. 
27.08.10 1.7.2 Erläuterung zur Entgeltfortzahlung in der Kalkulation erweitert 
  Gesetzliche Grundlage zur Feiertagsbezahlung 
14.01.11    Komplette Überarbeitung und Aktualisierung 
14.03.11 1.7.2 HUKalkulation UErläuterung zu Regiekosten eingefügt 
20.07.11  Aktualisierungen, gültig ab 01.08.2011 
21.07.11 2.3.4 Aktualisierung 
22.07.11 1.6.2 Kostenkalkulation, Erläuterungen zur Entgeltfortzahlung 
  Überarbeitet 
01.10.11 1.6.2 Kosten der Begleitperson gem. §§ 22,23 der Eingliederungs- 
  hilfe-Verordnung in die Kalkulation aufgenommen. 
14.01.12  Komplette Überarbeitung und Aktualisierung
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Wir widmen diesen Ratgeber unserer verstorbenen Gründungsvorsitzenden 
 

Elke Bartz 
 

 
 

27BUnser Verein begann 1995 als lose Arbeitsgruppe verschiedener Organisationen 
und war zunächst unter dem Dach der ISL angesiedelt. Elka Bartz wurde als 
Sprecherin für Politik und Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Zwei Jahre später, am 
19. April 1997 wurde die Arbeitsgruppe bei der Gründungsversammlung in 
Würzburg in einen Verein umgewandelt. Elke Bartz war die gewählte erste Vor-
sitzende und blieb es bis zu ihrem Tod. Wir werden ihr ein ehrendes Gedenken 
bewahren und ihr Lebenswerk fortsetzen, bis sich das Recht auf eine bedarfsde-
ckende, einkommens- und vermögensunabhängige Assistenz auch in Deutsch-
land durchgesetzt hat. 

Der Ratgeber in seiner ursprünglichen Form war ihre Erfindung und wurde von 
ihr über zehn Jahre privat fortgeschrieben und vertrieben. Nun wurde er an For-
seA übergeben und hier weiterentwickelt. 
 
Auf unserer Internetseite haben zur Erinnerung an ihre letzten Wochen eine Ge-
denkseite eingerichtet: http://tinyurl.com/3e98xf 
 

Der Vorstand 
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Christian Born, Freiburg (bob) 

 

Einleitung 

Der Ihnen hier vorliegende Ratgeber will Menschen mit Behinderungen Wege aufzei-
gen, Arbeitgeberinnen für ihre Assistentinnen zu werden und zu bleiben. Da sich die 
Situationen, Wünsche und Bedürfnisse der jeweiligen Menschen sehr stark voneinan-
der unterscheiden, kann er keine Patentrezepte liefern. Aber er kann auftretende Fra-
gen beantworten und Hilfe und Unterstützung bieten. Angeführte Probleme sollen kei-
nesfalls abschrecken, sondern lediglich auf eventuell auftretende Schwierigkeiten hin-
weisen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Der Ratgeber besteht aus 2 Kapiteln. Das 1. Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit der 
Finanzierung und Beantragung der Kostenübernahme für das Assistenzmodell. Dieses 
Kapitel wurde hauptsächlich von Elke Bartz, der Gründungs- und langjährigen Vorsit-
zenden des Forums selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen (ForseA e. V.) 
verfasst. Es wurde aktuell ausführlicher um das Persönliche Budget und weitere Ge-
setzesänderungen erweitert. Elke Bartz war selbst viele Jahre Arbeitgeberin ihrer As-
sistentinnen und Beraterin vieler anderer behinderter Menschen. 

Kapitel 2 befasst sich umfassend mit der Verwaltung des Assistenzñbetriebesñ. Wir 
haben versucht, die Grundlagen der Betriebsverwaltung ausreichend zu erklären. 
Wenn Sie etwas nicht verstehen, melden Sie sich bitte bei uns. Denn nur dann können 
wir Ihnen die Lösung Ihres Problems aufzeigen, aber auch das Handbuch für kom-
mende Anwenderinnen an dieser Stelle verständlicher schreiben. Zu erwähnen ist 
noch, dass wir zugunsten der leichteren Lesbarkeit in den meisten Fällen die weibliche 
Form der Anrede gewählt haben. Sollte es empfindliche Männer geben, bitten wir die-
se, die weibliche Anrede im Geiste für sich umzusetzen. 
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ĂBehinderte Menschen mit Assistenzbedarf sind selbst die grºÇten Ex-
perten in eigener Sache. Sie brauchen keine PflegerInnen in Anstalten 
oder von ambulanten Diensten, die sie bevormunden mit der Begrün-
dung: ĂIch weiÇ, was gut f¿r dich istñ und ĂIch helfe Dir, aber so, wie ich 
es f¿r richtig halte.ñ Die meisten Menschen mit Behinderungen benºti-
gen Assistentinnen, die ihnen ihre Hände und nicht ihren Kopf ersetzen, 
die zwar mit- aber nicht vordenken.ñ            

Elke Bartz    Z25.08.2008 

 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen Mut, den immer mehr Menschen mit Behinderun-
gen in den letzten Jahren hatten, und viel Erfolg bei der Umsetzung ĂIhresñ Assistenz-
modells. 

Isolde Hauschild 

Gerhard Bartz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haftungsausschluss 

Für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Fehlern dieses Ratgebers und 
des Handbuches übernehmen die Autoren und Herausgeber keine Haf-
tung. Daher sollten alle Auswertungen vor der Weitergabe an Dritte (z.B. 
Assistentin, Banken, Krankenkassen, Finanzamt, Kostenträger) nochmals 
sorgfältig überprüft werden.  

 

 



 
 

Ratgeber für behinderte ArbeitgeberInnen und solche, die es werden wollen                                                     

 
_____________________________________________________________________ 
 
 

aktualisierte Ausgabe Januar 2012 Seite 10 von 111 gedruckt am 21.01.2012   

1 0BDas Assistenzmodell - Finanzierung und Beantra-
gung 

Die effektivste Möglichkeit für ein freies Leben in Eigenverantwortung und Selbstbe-
stimmung bietet das so genannte Arbeitgeberinnenmodell (in der Folge als Assistenz-
modell bezeichnet). Beim Assistenzmodell beschäftigen Assistenz nehmende Men-
schen die von ihnen benötigten Helferinnen (Assistentinnen) in einem eigenen, ange-
meldeten ĂBetrieb im eigenen Haushaltñ. Das bedeutet, die Assistentinnen stehen in 
einem abhängigen Arbeitsverhältnis zu den jeweiligen Assistenznehmerinnen. Sie leis-
ten die benötigten Hilfen und werden, wie in jedem anderen Arbeitsverhältnis auch, 
daf¿r entlohnt. Beim Assistenzmodell Ămutiertñ das Ăzu pflegende, betreuende und ver-
waltende Objekt der Hilfebed¿rftigkeitñ zum selbstbestimmten Subjekt, das seinen Ta-
gesablauf in Eigenregie gestaltet. 

1.1 3BWer kann Arbeitgeberin werden? 

Prinzipiell verkörpert jeder behinderte Mensch, der bei seiner Lebensführung nicht 
mehr Kompromisse als nötig eingehen will, den potentiellen Arbeitgeber. Dazu gehört 
die Bereitschaft zur Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, verbunden mit größt-
möglicher Freiheit und der Verantwortung gegenüber den beschäftigten Assistentin-
nen. Wie schon vorhergehend erwähnt, können gesetzliche Betreuerinnen stellvertre-
tend für den behinderten Menschen agieren. Dies darf natürlich nicht gegen den Willen 
des behinderten Menschen geschehen. 

Assistentinnen sind Arbeitnehmerinnen mit Rechten und Pflichten. Ganz ohne gegen-
seitige Rücksichtnahme geht es in keiner menschlichen Beziehung. Nicht nur Arbeit-
geberinnen in Ănormalenñ Betrieben m¿ssen die Rechte ihrer Mitarbeiterinnen wahren. 
Die Arbeitnehmerinnen, sprich die Assistentinnen, haben natürlich auch Ansprüche 
ihnen gegenüber (Leistung gegen Entlohnung). 

Behinderte Arbeitgeberinnen verfügen über verschiedene Kompetenzen. Fehlen eine 
oder mehrere Kompetenzen, können diese angeeignet oder anderweitig ausgeglichen 
werden. (Beispiel Personalkompetenz: Steuerberater, Assistenzgenossenschaften o-
der ĂSelbstbestimmt-Leben-Zentrenñ kºnnen Lohnabrechnungen erstellen.) Doch dazu 
später. 

1.1.1 28BDie Kompetenzen im Einzelnen 

¶ Personalkompetenz: Behinderte Arbeitgeberinnen entscheiden, wer die Assis-
tenzleistungen erbringt. Sie schließen Arbeitsverträge mit ihren Assistentinnen, er-
stellen Dienstpläne, Lohnabrechnungen, führen Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge ab. 

¶ Anleitungskompetenz: Behinderte Arbeitgeberinnen weisen die Assistentinnen 
selbst in die benötigten Hilfeleistungen ein. Sie wissen am besten, welche Assis-
tenzleistungen sie in welchem Umfang benötigen. 

¶ Finanzkompetenz: Behinderte Arbeitgeberinnen kontrollieren die Verwendung der 
ihnen zustehenden Finanzmittel wie Leistungen aus der Pflegeversicherung (SGB 
XI), der Krankenversicherung, dem SGB XII usw. 

¶ Organisationskompetenz: Behinderte Arbeitgeberinnen gestalten ihren Tagesab-
lauf in Eigenregie (ohne zeitliche Vorgaben durch ambulante Dienste etc.). 
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¶ Raumkompetenz: Behinderte Arbeitgeberinnen bestimmen, an welchem Ort die 
Assistenz erbracht wird (z. B. in der eigenen Wohnung, am Urlaubsort, bei Besu-
chen von Freunden und Familienangehörigen). 

1.1.2 29BFür viele die optimale Lösung 

Das Assistenzmodell stellt für viele (aber nicht für jeden) Menschen mit Assistenzbe-
darf die optimale Lösung dar. Es gibt Menschen, die nie die Bewältigung ihres Alltages 
erlernt haben. Für diejenigen, die es auch nicht lernen wollen, gibt es die verschiedens-
ten Möglichkeiten der Versorgung. Der Preis dafür ist regelmäßig die mehr oder minder 
starke Einschränkung der Freiheit und Selbstbestimmung. Jede/r einzelne muss für 
sich selbst entscheiden, welche Alternative für sie/ihn die richtige darstellt.  

Außer den oben genannten Kompetenzen sollten (künftige) Arbeitgeberinnen über wei-
tere Eigenschaften verfügen. Diese sind der starke Wille, die eigenen Interessen 
durchzusetzen und der Mut, unter Umstªnden einen langen ĂKampfñ mit den Kosten-
trägern durchzustehen. Besonders Menschen mit hohem Assistenzbedarf, der nahezu 
immer relativ hohe Kosten zur Folge hat, müssen sich oft (glücklicherweise nicht im-
mer) auf langwierige Auseinandersetzungen mit den Behörden und sonstigen Kosten-
trägern gefasst machen. Diese Tatsache soll niemanden verängstigen oder gar ab-
schrecken, sondern lediglich darauf hinweisen, dass Probleme auftreten können. 

Kostenträger, insbesondere die Träger der Sozialhilfe, handeln selten unter der Prämisse, 
die Rechte behinderter Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben zu wahren, sobald das 
mit Kosten für sie verbunden ist. Dort wird der Mensch häufig auf den Kostenfaktor reduziert. 
Besonders schwierig wird es, wenn die Kosten des Assistenzmodells höher als die einer 
Anstalt sind. Dabei interessiert die Mitarbeiterinnen der Behörden die Lebensqualität der 
assistenznehmenden Menschen oft nicht. Manchmal kennen Sachbearbeiterinnen das As-
sistenzmodell und seine Rechtsgrundlagen jedoch auch nicht und scheuen sich schon des-
halb, die Kostenübernahme zu bewilligen. Eigene Rechtskenntnis und gute Argumentatio-
nen wirken da oft Wunder. 

Rein qualitativ ist der Vergleich stationärer Einrichtungen mit ambulanten Möglichkeiten 
aus der Perspektive der Assistenznehmerinnen absurd. 



 
 

Ratgeber für behinderte ArbeitgeberInnen und solche, die es werden wollen                                                     

 
_____________________________________________________________________ 
 
 

aktualisierte Ausgabe Januar 2012 Seite 12 von 111 gedruckt am 21.01.2012   

 

1.2 4BWie wird ein behinderter Mensch Arbeitgeber für seine 
Assistentinnen? 

1.2.1 30BAusgangsbasis 

Diese Frage ist nicht mit wenigen Sätzen zu beantworten, da keine Lebenssituation - 
und damit die Ausgangsbasis - der anderen vollkommen gleicht. Die Vorgeschichte 
jedes einzelnen Menschen ist sehr individuell. Der Eine hatte einen Unfall und wird 
nach der Rehabilitation in eine für ihn vollkommen fremde Situation entlassen. Die An-
dere ist seit ihrer Geburt behindert und will sich nun als Erwachsene von ihrem Eltern-
haus Ăabnabelnñ. Der Dritte hat eine fortschreitende Erkrankung, die es ihm ab einem 
bestimmten Zeitpunkt unmöglich macht, ohne Assistenz zu leben. Wieder andere ver-
lieren eine/n Angehörige/n, die/der bisher die Assistenz erbrachte. Und nicht zuletzt 
gibt es immer mehr Menschen, die fremdbestimmte Heimsituationen nicht mehr ertra-
gen und unbedingt wieder ein selbstbestimmtes Leben inmitten der Gemeinschaft füh-
ren wollen. 

Hinzu kommen die unterschiedlichsten Wohnsituationen. Menschen, die z.B. nach ei-
nem Unfall querschnittgelähmt sind, können nach ihrer Rehabilitation oft nicht mehr in 
ihre frühere Wohnung zurück, da es nicht möglich ist, diese barrierefrei umzubauen. 
Andere haben das Glück, über eine mehr oder minder geeignete Wohnung zu verfü-
gen. 

Alle, die aus dem Elternhaus oder einer Anstalt ausziehen wollen oder, wie oben an-
geführt, nach einem Klinikaufenthalt nicht mehr in ihren früheren Wohnungen leben 
können, stehen vor einer besonderen Problematik. Sie müssen geeignete Wohnun-
gen finden und mit dem Einzug müssen die Assistenz und deren Finanzierung gesi-
chert sein, damit keine - unter Umständen lebensbedrohliche - Versorgungslücke 
entsteht. 

Geringeren Koordinationsproblemen stehen diejenigen gegenüber, die in einer barrie-
refreien Wohnung leben und von einer anderen Möglichkeit der Hilfenahme (z.B. durch 
Familienangehörige) zum Assistenzmodell wechseln wollen. 

1.2.2 31BFinanzierung 

Die Finanzierung stellt oft das größte Problem bei der Umsetzung des Assistenzmo-
dells dar. Zu Zeiten allgemeiner Leistungskürzungen wollen selbstverständlich auch 
die Kommunen sparen. Die Pflegeversicherung als ĂTeilkaskoversicherungñ deckt 
wesentlich weniger Assistenzkosten als vor ihrer Einführung im Jahre 1995 propa-
giert. Aus diesem Grund sind nach wie vor viele Assistenz nehmende Menschen auf 
die Kostenübernahme durch die Träger der örtlichen und überörtlichen Sozialhilfe (im 
Folgenden der Kürze wegen Sozialämter, bzw. Landeswohlfahrtsverbände und 
Landschaftsverbände genannt) angewiesen. Diese wiederum fühlen sich um hohe 
Einsparungen betrogen und versuchen, die Einsparungen auf andere Art und Weise 
zu erreichen. 

Die Leistungen der Träger der Rehabilitation sind - außer den Leistungen der Träger 
der Sozialhilfe (siehe unten) - einkommens- und vermögensunabhängig. Das heißt, 
sie werden unabhängig der Höhe des Einkommens und Vermögens des Antrag stel-
lenden Menschen gewªhrt. Wer jedoch bei einem Unfall eine ĂMitschuldñ hat, muss 
benötigte Leistungen entsprechend der (in der Regel vom Gericht ermittelten) Haf-
tungsquote selbst tragen oder über andere eventuell zuständige Rehaträger decken. 

Leistungen nach dem SGB XII sind jedoch grundsätzlich nachrangig. Das heißt, zu-
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nächst einmal müssen andere Möglichkeiten der Kostendeckung ausgeschöpft wer-
den. Diese sind 

¶ Leistungen der Pflegeversicherung (wegen des besonderen Umfangs wird der 
Pflegeversicherung ein gesondertes Kapitel gewidmet) 

¶ Leistungen der Krankenversicherung im Rahmen der häuslichen Behandlungs-
pflege 

¶ Leistungen der Berufsgenossenschaften bei Arbeitsunfällen 

¶ Schadensersatzansprüche bei Impfschäden, sowie Wehrdienst- und Zivildienstun-
fällen gegenüber den Versorgungsämtern 

¶ Schadensersatzansprüche bei ärztlichen Kunstfehlern 

¶ Schadensersatzansprüche gegenüber Unfall- oder sonstigen Versicherungen 

¶ Leistungen des Integrationsamtes für Arbeitsassistenz 

¶ eigenes Einkommen und Vermögen 

Verfügt der behinderte Mensch, der Leistungen der Sozialhilfeträger beantragt, über 
eigenes Einkommen und/oder Vermögen, muss er dieses einsetzen, sofern bestimmte 
Freibeträge überschritten werden. Da sich diese Freibeträge immer wieder ändern und 
nach Situation differieren (z.B. unterschiedliche Wohnkosten), werden sie hier nicht im 
Einzelnen angeführt. 

Ein vom Antragsteller selbst bewohntes Eigenheim gilt als geschütztes Vermögen, so-
fern es das übliche Maß an Wert und Größe nicht erheblich überschreitet. 

Reichen vorrangige Leistungsansprüche, bzw. das eigene Einkommen und Vermögen 
nicht oder nur teilweise, um die Assistenzkosten zu finanzieren, können Assistenz-
nehmerinnen Leistungen nach § 65 SGB XII beantragen. Zunächst genügt ein formlo-
ser AntragF

1
F. Sinnvoll ist es bei Antragstellung eine Aufstellung der zu erwartenden Kos-

tenF

2
F beizulegen. Es kommt übrigens nicht darauf an, wie manche Kostenträger irrtüm-

lich meinen, wie viele verschiedene Assistentinnen die Leistungen erbringen. Wichtig 
ist es, den benötigten zeitlichen Umfang abzudecken. 

Als Berechnungsbasis für die Höhe der einzelnen Löhne dient der Tarifvertrag des öf-
fentlichen Dienstes (TVÖD). Manche Sozialämter bewilligen begrenzte Festbeträge für 
die Entlohnung der Assistenz. Das zwingt Arbeitgeberinnen, niedrigere Löhne als nach 
TVÖD zu zahlen. Zunächst sollte jedoch unbedingt die Bezahlung nach dem TVÖD 
beantragt werden. 

Einige Kostenträger versuchen, behinderte Menschen zu drängen, ihre Assistenz mit-
tels so genannter Honorarkräfte zu organisieren. Nach korrekter Auslegung des Sozi-
alversicherungsrechtes ist das nicht legalF

3
F, spart der Behörde jedoch Kosten. 

Das Sozialamt reagiert, indem es Antragsvordrucke zur Feststellung der Vermögens-
verhältnisse zuschickt und den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) oder das Gesund-
heitsamt (je nach Bundesland) beauftragt, den Umfang der Hilfebedürftigkeit festzustel-
len. Viele Sozialämter orientieren sich an den Gutachten der Medizinischen Dienste 
der Krankenkassen (MDKs), die zur Feststellung der Pflegestufe im Rahmen der Pfle-
geversicherung erstellt wurden. Doch Vorsicht, die Pflegeversicherung deckt nur einen 
Teilbereich der möglichen benötigten Assistenzleistungen ab! Die Bindungswirkung 
zwischen MDK-Gutachten und Sozialhilfeträger besteht darin, dass der Sozialhilfeträ-
ger nicht unterhalb des vom MDK anerkannten Bedarfs bewilligen darf. Da das SGB 

                                                
1
 Antragsbeispiel im Anhang, siehe Punkt 1.6.1 

2
 Beispiel Kostenkalkulation im Anhang, siehe Punkt 1.6.2 

3
 Siehe Punkt 2.4.8 
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XII dem Bedarfsdeckungsprinzip untersteht, müssen alle tatsächlich vorhandenen Be-
darfe gedeckt werden. Und die gehen weit über den Leistungskatalog der Pflegeversi-
cherung hinaus, wie auch Urteile aus der Urteilssammlung des Forums selbstbestimm-
ter Assistenz behinderter Menschen (ForseA) hinreichend beweisen.  

Neben der Hilfe zur Pflege (§ 63ff SGB XII) und Weiterführung des Haushaltes (§ 70 
Abs. 1 SGB XII) gibt es die Möglichkeit, Eingliederungshilfe (§ 52 Abs. 1 SGB XII in 
Verbindung mit § 55 Abs. 2 Satz 7 SGB IX) zu beantragen. Assistenznehmerinnen, die 
eine Ărund-um-die-Uhr-Assistenzñ im Rahmen der Hilfe zur Pflege finanziert bekom-
men, werden selten zusätzlich Eingliederungshilfe in Form von Personalkosten geltend 
machen können, da ihnen 24 Stunden am Tag Assistentinnen zur Verfügung stehen. 
Bekommen jedoch Assistenznehmende z.B. nur 5 Assistenzstunden für Pflege und 
Hauswirtschaft bezahlt, können sie Eingliederungshilfe beantragen. Die Begründung: 
Zur Teilnahme am öffentlichen Leben (Theaterbesuch, Teilnahme an Kursen der 
Volkshochschule, Besuche bei Freunden und vieles andere mehr) wird zusätzlich As-
sistenz benötigt. 

Obwohl es sich beim SGB XII um ein Bundesgesetz handelt, wird es von Land zu 
Land, selbst von Kommune zu Kommune unterschiedlich ausgelegt. Die Vermögenssi-
tuation der Kommunen, aber auch der Ăgute Willeñ der Sachbearbeiterinnen bei Er-
messensspielräumen spielt bei der Bewilligung der Kostenübernahme eine große Rol-
le. So bewilligt das eine Sozialamt relativ problemlos eine Kostenübernahme von 9.000 
Euro. Andere verweigern die Kostenübernahme, sobald die Kosten für das Assistenz-
modell die Kosten einer Anstaltsunterbringung übersteigen. Etliche Gerichtsurteile be-
legen jedoch, dass ein Kostenvergleich zwischen stationären und ambulanten Kosten 
nur stattfinden darf, wenn eine ambulante Versorgung nicht möglich, eine stationäre 
Versorgung zumutbar und eine geeignete Anstalt (incl. freiem ĂPlatzñ) vorhanden ist 
(siehe auch § 13 SGB XII, vormals § 3 bzw. 3a BSHG). 

§ 130 SGB XII Übergangsregelung für ambulant Betreute 
Für Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
oder der Hilfe zur Pflege empfangen, deren Betreuung am 26. Juni 1996 durch 
von ihnen beschäftigte Personen oder ambulante Dienste sichergestellt wurde, 
gilt § 3a des Bundessozialhilfegesetzes in der am 26. Juni 1996 geltenden Fas-
sung. 

Dieser Paragraf ist als Besitzstandsschutz sehr wichtig für die Menschen, die schon 
vor dem 27. Juni 1996 ambulante Assistenz durch das Assistenzmodell oder einen 
ambulanten Dienst erhielten. Diese dürfen nicht auf eine stationäre Versorgung ver-
wiesen werden. Bei ihnen darf nur ein Kostenvergleich zwischen verschiedenen ambu-
lanten Angeboten vorgenommen werden. Da das Assistenzmodell in der Regel kos-
tengünstiger als Angebote professioneller Anbieter ist, haben Antragstellende hier also 
eine gute Position. 

So einfach ist es nicht 
So einfach, wie es manche Behörden gerne hätten, ist eine Anstaltseinweisung durch-
aus nicht. Es entspricht der Tatsache, dass grundsätzlich der größte Teil der Anträge 
zunächst negativ beschieden wird. Alle, die aufgeben und keinen Widerspruch einle-
gen, sparen den Behörden Kosten. Widersprüche werden oft negativ beschieden, ob-
wohl die Bescheide vor Gericht keinen Bestand haben können. Viele Antragstellenden 
scheuen den Gang vor das Gericht und geben entmutigt bei einem negativen Wider-
spruchsbescheid auf. Auch das erspart den Behörden Kosten. Diejenigen, für die das 
Assistenzmodell die einzig akzeptable Alternative der Assistenznahme darstellt, sollten 
nicht zögern, den Rechtsweg zu beschreiten. Zwar endet nicht jede Gerichtsverhand-
lung mit einem positiven Urteil, aber Vergleiche bieten oft akzeptable Kompromisslö-
sungen. 

Ein guter Rechtsanwalt ist sehr wertvoll. Nicht jeder Anwalt kennt sich jedoch im Ver-
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waltungs- bzw. Sozialrecht umfassend aus. Das Assistenzmodell kennen viele gar 
nicht. Das Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen (ForseA e.V.) 
führt eine Liste im Verwaltungs- und Sozialrechtrecht versierter Rechtsanwälte. Weite-
re Anschriften entsprechender Rechtsanwälte nimmt ForseA gerne in das Verzeichnis 
auf. 

Behinderte Menschen, die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII oder anderen Rechts-
grundlagen beantragen, benötigen diese Leistungen, sobald sie die ersten Lohnab-
rechnungen erstellen müssen. Die zeitliche Differenz zwischen Antragstellung und -
bewilligung ist manchmal sehr problematisch. 

Zunªchst gilt es ĂBedarf zu schaffenñ, das heiÇt, die Voraussetzungen f¿r die Inan-
spruchnahme der Leistungen müssen vorhanden sein. Ein Vorsprechen beim Sozial-
amt nach dem Motto: ĂLiebes Sozialamt, was bist Du bereit zu zahlen?ñ schon Monate, 
bevor Assistentinnen eingestellt werden, ist wenig sinnvoll. 

Behörden benötigen klare Fakten, nach denen sie Bescheide erlassen können. Ande-
rerseits können behinderte Arbeitgeberinnen kaum mehrere Monate für die Löhne ihrer 
Assistentinnen in Vorleistung gehen. 

Die Mitarbeiterinnen der Sozialämter (und anderer Kostenträger) leiden tatsächlich oft 
unter Arbeitsüberlastung. Die Erfahrungen vieler Antragstellenden lassen jedoch be-
fürchten, dass die Bearbeitung der Anträge bewusst nicht gerade forciert wird. Seit 
Einführung des SGB IX am 1. Juli 2001 besteht jedoch die Pflicht, Bescheide innerhalb 
von zwei Wochen zu erstellen, bzw. an den zuständigen Rehaträger weiterzuleiten, 
falls sich der Erstangegangene als nicht zuständig erweist. Wenn Gutachten notwendig 
werden, müssen diese innerhalb von drei Wochen erstellt werden (siehe auch § 14  
SGB IX). Die entsprechenden Bescheide müssen innerhalb von zwei Wochen ergehen. 
Der bzw. die zuständigen Kostenträger sollen den Antragstellenden drei Gutachter 
benennen (§ 14 [5] SGB IX), von dem dieser sich einen auswählen kann. (In der Praxis 
ist mir jedoch erst ein einziger Fall bekannt, in dem Gutachter zur Auswahl vorgeschla-
gen wurden.) Drängt die Zeit und es ist absehbar, dass der/die notwendigen Bescheide 
nicht rechtzeitig ergehen werden, ist es sinnvoll, einen versierten Rechtsanwalt einzu-
schalten.  Dieser kann dann bei Gericht eine einstweilige Verfügung beantragen. 

In Punkt 1.5 finden Sie Auszüge aus den wichtigsten, hier näher beschriebenen Geset-
zestexten. 

1.2.3 32BSGB IX  

UArbeitsassistenz 
Einerseits ist das Schubladendenken, mit dem Assistenz nehmende Menschen kon-
frontiert werden, oft entwürdigend und belastend. Die Aufteilung in verschiedene Berei-
che wie Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe und Arbeitsassistenz ist lebensfern und 
bringt nicht selten große Probleme bei der Leistungsbewilligung mit sich. Häufig gibt es 
Streitpunkte, welcher Kostenträger den jeweiligen Leistungsumfang zu tragen hat. Die-
se Probleme gäbe es nicht, wenn nicht zwischen den einzelnen Arten der Hilfen unter-
schieden würde, sondern lediglich der Hilfebedarf in Stunden ermittelt und von einem 
einzigen Kostenträger zu erstatten wäre. Doch von einem Leistungsgesetz sind wir 
derzeit noch weit entfernt. 

Dennoch kann dieses Splitten auch von Vorteil sein, denn wenn die ĂLastñ f¿r den ein-
zelnen Kostenträger nicht so hoch ist, wird er einer Kostenübernahme eher zustimmen. 

Seit dem 1. Oktober 2000 besteht das Recht auf Arbeitsassistenz nach dem SGB III. 
Dieses Recht wurde nochmals durch das am 1. Juli 2001 in Kraft getretene SGB IX (§ 
102 Abs. 4) verfestigt. Dadurch haben es behinderte Menschen, sofern sie berufstätig 
sind, mit noch einem weiteren Kostenträger zu tun. Beantragt wird die Kostenüber-
nahme für die Arbeitsassistenz beim Integrationsamt, der früheren Hauptfürsorgestelle.  
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Wichtig: Die Leistungen zur Arbeitsassistenz nach § 102 Abs. 4 SGB IX gelten für ei-
nen unbefristeten Zeitraum. Dagegen wird Assistenz zur Erlangung eines Arbeitsplat-
zes nach § 33 Abs. 8 Satz 3 SGB IX nur bis zu einem Zeitraum von drei Jahren ge-
währt. 

Die Leistungen für Arbeitsassistenz werden grundsätzlich einkommens- und vermö-
gensunabhängig gewährt. 

Finanziert wird die Arbeitsassistenz aus den Tºpfen der Ausgleichsabgabe (ĂStrafenñ, 
die Arbeitgeber zahlen müssen, wenn sie die gesetzliche Beschäftigungsquote nicht 
erfüllen). Die Integrationsämter empfehlen jedoch, die Kostenübernahmen in der Regel 
auf 1.000 Euro monatlich - in Ausnahmefällen auf 1.250 Euro - zu begrenzen. Das 
reicht insbesondere für schwerstbehinderte Arbeitnehmerinnen häufig nicht aus. 

Die Arbeitsassistentinnen können entweder bei der/dem behinderten Arbeitnehmerin  
oder beim Arbeitgeber des behinderten Menschen beschäftigt sein. Ersteres ist insbe-
sondere auch dann sinnvoll, wenn Arbeitsassistentinnen sowohl am Arbeitsplatz als 
auch im Privatbereich assistieren. Honorartätigkeiten sind rechtlich problematisch. Die 
Rechtmäßigkeit der Honorartätigkeit sollte stets von der Krankenkasse der Honorar-
kraft bestätigt werden. 

Arbeitsassistenz umfasst ausschließlich Hilfeleistungen zur Ausübung der Erwerbstä-
tigkeit, nicht etwa Hilfen für den Toilettengang, beim An- und Auskleiden und ähnliches. 

Gemeinsame Servicestellen 

Mit Einführung des SGB IX zum 1. Juli 2001 hat der Gesetzgeber die Rehaträger ver-
pflichtet, flächendeckend so genannte Gemeinsame Servicestellen einzurichten. Die 
überwiegende Anzahl der Servicestellen ist bei der Deutschen Rentenversicherung  
und den Krankenkassen angesiedelt. 

Die Servicestellen sollen behinderte Menschen bei Anträgen auf Leistungen unterstüt-
zen, also eine ĂLotsenfunktionñ ¿bernehmen. Diese besteht darin, im Bedarfsfall die 
jeweils zuständigen Rehaträger zu ermitteln und gegebenenfalls das Antragsverfahren 
bis zum Abschluss zu begleiten. Noch werden die Servicestellen ihren Aufgaben in 
vielen Orten nicht wie gefordert gerecht. Baden-Württemberg stellt hier in vielen Ge-
genden eine positive Ausnahme dar. 

Dennoch sollten die Servicestellen in Anspruch genommen werden, denn sie werden 
künftig - sowohl bei der Beantragung von Persönlichen Budgets, als auch von anderen 
Rehaleistungen wie der Kostenübernahme für das Assistenzmodell - eine wichtige Rol-
le spielen. 

Die konkreten Aufgaben der Gemeinsamen Servicestellen entnehmen Sie bitte den 
angefügten Auszügen aus den Gesetzen unter Punkt 1.5. 

1.2.4 33BSGB V - Krankenversicherung 

Es ist erst wenige Jahrzehnte her, dass beatmete behinderte Menschen ihr Leben auf 
Intensivstationen von Krankenhäusern fristen mussten. Verbesserte, mobile Beat-
mungsgerªte ermºglichen nicht nur das Leben zu Hause, sondern auch das Ăganz 
normaleñ Reisen. Hilfen, die wegen der Beatmung benºtigt werden, zªhlen in den Be-
reich der so genannten häuslichen Behandlungspflege. Diese wird von den Kranken-
kassen bezahlt. Voraussetzung ist eine ärztliche Verordnung. Leistungen der Kranken-
kasse werden einkommens- und vermögensunabhängig gewährt. Beatmete Men-
schen, deren Beatmungsgerät rund um die Uhr überwacht werden muss, bzw. die stets 
auf plötzlich notwendiges Absaugen von Sekret angewiesen sind, können die Kosten-
übernahme dafür komplett bei ihrer Krankenkasse beantragen. Laut Rechtsprechung 
müssen dann jedoch die von der Pflegeversicherung erstatteten Leistungen abgezo-
gen werden. Ein eventueller hauswirtschaftlicher Hilfebedarf muss aus eigenen Mitteln 
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oder über den örtlichen Träger der Sozialhilfe finanziert werden. Auch hierzu liegt dem 
ForseA ein entsprechendes Gerichtsurteil vor. 

Viele Krankenkassen sind zunächst überfordert, wenn man sie mit einem Antrag auf 
Kostenübernahme für häusliche Behandlungspflege im Rahmen des Assistenzmodells 
konfrontiert. Dies gilt besonders, wenn beatmete Antragstellende keine Fachpflegekräf-
te beschäftigen wollen. Unter Verweis auf die Qualitätssicherung wird die Kostenüber-
nahme häufig zunächst verweigert, (wobei dieselben Krankenkassen nicht nach der 
Qualität fragen, wenn unerfahrene Angehörige die Hilfen ehrenamtlich erbringen). Das 
ist nicht korrekt, denn nach § 37 SGB V muss es sich lediglich um eine Ăgeeignete 
Pflegekraftñ, nicht aber um eine Fachpflegekraft handeln, die die Leistungen erbringt. 
Was für Behandlungspflege für beatmete Menschen gilt, trifft natürlich auch für andere 
Formen der Behandlungspflege zu. 

1.2.5 34BĂPauschalesñ Pflegegeld 

Neben der Kostenübernahme für besondere Pflegekräfte (Assistentinnen) nach § 65 
SGB XII, haben behinderte Arbeitgeberinnen einen Rechtsanspruch auf das so ge-
nannte pauschale Pflegegeld nach § 64 SGB XII (siehe Punkt 1.5.5.3). Es kann jedoch 
um bis zu 2/3 gekürzt werden, § 66 (2) und (4) SGB XII. Kann der/die Empfängerin des 
pauschalen Pflegegeldes glaubhaft nachweisen, dass ihm/ihr neben den Assistenzkos-
ten weitere (das verbleibende Drittel übersteigende) Kosten entstehen, muss das Pfle-
gegeld nicht zwangsläufig gekürzt werden. 
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1.3 5BSGB XI - Die Pflegeversicherung  

Die im Vorfeld viel gepriesene Pflegeversicherung betrifft behinderte Arbeitgeberinnen 
meistens nur in negativer Weise. Viele haben damit schon ihre Erfahrungen machen 
müssen. Dennoch werden hier die wichtigsten Bestimmungen und ihre Auswirkungen 
behandelt, damit sich auch die Unerfahrenen informieren können. 

1.3.1 35BBegutachtung  

Assistenznehmerinnen, die schon vor dem 01.04.1995 Pflegegeld nach dem SGB V 
erhielten, wurden ohne Begutachtung durch die Medizinischen Dienste der Kranken-
kassen (MDKs) automatisch in Pflegestufe II eingestuft. (Achtung: Immer häufiger ge-
hen Pflegekassen dazu über, den Pflegebedarf dieser Menschen durch den MDK 
überprüfen zu lassen. Das hatte einige Rückstufungen zur Folge. Diese Begutachtun-
gen sind jedoch rechtswidrig (siehe dazu das sehr gut begründete Urteil des Sozialge-
richts Gelsenkirchen vom 26.02.1998 mit dem Aktenzeichen S 4 P 50/97). Uns liegt ein 
entsprechendes Urteil des Bundessozialgerichtes (Az: B 3 P 20/00 R vom 13.03.2001) 
vor, welches inhaltlich das Gelsenkirchener Urteil bestätigt. Diese und andere Urteile 
sind auf der ForseA-Homepage gelistet oder gar als Volltext vorhanden. Siehe bitte  
unter http://www.forsea.de/tipps/urteile.shtml.  

Lag ein höherer Pflegebedarf vor, konnte Pflegestufe III beantragt werden. Die Antrag-
stellerinnen mussten dann jedoch eine Begutachtung über sich ergehen lassen. Das 
gleiche galt für neue Antragstellerinnen, die meinten, zumindest Kriterien für Pflegestu-
fe I zu erfüllen.  

Alle, die nach dem 01.04.1995 erstmals assistenzbedürftig wurden, mussten sich 
grundsätzlich begutachten lassen. Die Begutachtungskriterien werden sehr restriktive 
angewendet. Viele fühlten und fühlen sich daher (sehr oft zu Recht) zu niedrig einge-
stuft. Gegen falsche Einstufungen können die Betroffenen Widerspruch einlegen. Dazu 
ist es sehr sinnvoll, Einsicht in das Gutachten zu nehmen, bzw. eine Kopie des Gutach-
tens zu verlangen.  

Bei der Begutachtung wird nicht der komplette Assistenzbedarf berücksichtigt. Nur ein-
zelne Verrichtungen im Bereich der Körperpflege und der hauswirtschaftlichen Hilfe 
werden von der Pflegeversicherung anerkannt.

 

Begleitung bei Freizeitaktivitäten fällt 
beispielsweise nicht darunter.  

Seit Mai 2006 muss bei der Begutachtung neben der grund- auch der behandlungs-
pflegerische Bedarf vom MDK ermittelt werden. In bestimmten Situationen können 
Leistungsberechtigte wählen, ob sie die Behandlungspflege im Rahmen der Pflegever-
sicherung anerkannt bekommen wollen oder im Rahmen der Krankenversicherung 
(SGB V) erstattet bekommen wollen.  

Beim genauen Lesen des Gutachtens kann man erkennen, welche Assistenzleistungen 
nicht oder zu gering berücksichtigt wurden. Manche Krankenkassen verweigern die 
Herausgabe des Gutachtens bzw. dessen Kopie. Die Betroffenen haben jedoch einen 
Rechtsanspruch darauf. Im Widerspruchsschreiben sollten die nicht, oder nicht ausrei-
chend berücksichtigten, aber benötigten Assistenzleistungen genau aufgelistet werden.  

Ein Zweitgutachten durch eine/n andere/n Mitarbeiterin wird im Rahmen des Wider-
spruchverfahrens erstellt. Wird dem Widerspruch nicht stattgegeben, sprich, erfolgt 
keine Höherstufung, kann ein Klageverfahren vor dem Sozialgericht angestrengt wer-
den. 
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1.3.2 36BPflegestufen  

Zur Einstufung in die jeweiligen Pflegestufen ist ein zeitlich festgelegter Bedarf erfor-
derlich. Wichtig ist in jedem Fall, dass der körperpflegerische Bedarf den hauswirt-
schaftlichen übersteigt.  

¶ Pflegestufe I, mindestens 90 Minuten täglich, (verteilt auf mindestens zweimal) 
davon mindestens 46 Minuten Körperpflege.  

¶ Pflegestufe II, mindestens 180 Minuten täglich, (verteilt auf mindestens dreimal 
täglich), davon mindestens 120 Minuten Körperpflege.  

¶ Pflegestufe III, mindestens 300 Minuten täglich, (verteilt auf den ganzen Tag, 
wichtig: auch nachts), davon mindestens 240 Minuten Körperpflege.  

1.3.3 37BAmbulante Leistungen der Pflegeversicherung  

Die Pflegeversicherung unterscheidet zwischen der Sachleistung (§ 36 SGB XI) und 
der Geldleistung (§ 37 SGB XI) sowie einer Kombination (§ 38 SGB XI) aus beiden. 

1.3.3.1 123BSachleistung  

Die Höhe der Sachleistung beträgt (Stand: 01.01.2012):  

¶ in Pflegestufe I    450 Euro 

¶ in Pflegestufe II  1110 Euro 

¶ in Pflegestufe III  1550 Euro 

¶ in Pflegestufe IIIa  1918 Euro 

Für Menschen mit einem außergewöhnlichen hohen Pflegebedarf gibt es die so ge-
nannte Pflegestufe IIIa. Es dürfen jedoch nur 3% aller Menschen aus Pflegestufe III in 
die IIIa (Härtefall) eingestuft werden.  

Hier geht es also nicht nur um den realen Bedarf, sondern um die Einhaltung von Quo-
ten. Das gilt im Übrigen im gesamten Begutachtungsbereich. Damit will der Gesetzge-
ber angeblich vermeiden, dass mehr Leistungen erbracht als Beitragszahlungen geleis-
tet werden. 

1.3.3.2 124BGeldleistung  

Die Höhe der Geldleistung beträgt (Stand 01.01.2012):  

¶ in Pflegestufe I    235 Euro 

¶ in Pflegestufe II    440 Euro 

¶ in Pflegestufe III    700 Euro 

Eine erhöhte Summe in Pflegestufe IIIa (Härtefall) ist für Geldleistungsempfängerinnen 
nicht vorgesehen. 

1.3.3.3 125BKombinationsleistung  

Bei der Kombinationsleistung werden sowohl die Geld- als auch die Sachleistung in 
Anspruch genommen. Bei Pflegestufe III bedeutet das beispielsweise: Von einem am-
bulanten Dienst werden Sachleistungen von 775 Euro gleich 50% abberufen. Somit 
besteht ein zusätzlicher Anspruch auf 350 Euro gleich 50% der Geldleistungen. Diese 
Kombinationsleistungen kommen für behinderte Arbeitgeberinnen selten in Frage, sind 
aber nicht gänzlich auszuschließen. In der Regel wünschen die Arbeitgeberinnen, ihre 
Assistenz komplett über das Assistenzmodell zu sichern.  

Ansonsten erhalten Arbeitgeberinnen nur die wesentlich niedrigeren Geldleistungen 
(siehe oben) der Pflegeversicherung. Das Pflegegeld dient der Sicherstellung der Pfle-
ge durch ehrenamtliche Helferinnen. Über diese verfügen behinderte Arbeitgeberinnen 
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in der Regel nicht. Sie müssen, im Gegenteil, für die Assistentinnen Sozialversiche-
rungsbeiträge und Steuern abführen wie ambulante Dienste auch. Dennoch können sie 
nicht die Sachleistungen mit den Pflegekassen abrechnen. Dazu sind nur anerkannte 
Vertragspartner der Pflegekassen berechtigt. Diese Anerkennung wird behinderten 
Arbeitgeberinnen nicht zugestanden, da sie angeblich nicht die Kriterien dafür erfüllen. 

1.3.3.4 126BVersicherungen  

Für pflegende Angehörige und sonstige ehrenamtlich pflegende Personen entrichten 
die Pflegekassen auf Antrag (wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden) Beiträge zur 
Rentenversicherung (§ 44 Abs. 1 SGB XI). Außerdem sind diese Pflegepersonen au-
tomatisch gesetzlich unfallversichert. Assistentinnen behinderter Arbeitgeberinnen sind 
keine ehrenamtlichen Kräfte. Für sie werden diese Leistungen nicht erstattet. 

1.3.3.5 127BPflegekurse  

Die Pflegekassen bieten für pflegende Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen 
kostenlose Schulungskurse an. An diesen können Assistentinnen in Beschäftigungs-
verhältnissen, aus den gleichen Gründen wie bereits erwähnt, nicht teilnehmen.  

Genau genommen werden die Paragrafen der Pflegeversicherung stets zu Ungunsten 
behinderter Arbeitgeberinnen ausgelegt. Einmal werden sie behandelt wie Menschen, 
die ihre Assistenzleistungen durch Angehörige oder andere ehrenamtliche Helferinnen 
erhalten. Wenn es um andere Leistungsberechtigungen geht wie Rentenversiche-
rungsleistungen und Pflegekurse werden sie behandelt wie Menschen, die ihre Hilfe-
leistungen von professionellen Helferinnen (ambulanten Diensten usw.) bekommen. 

1.3.4 38BPflichtpflegeeinsätze  

Behinderte Arbeitgeberinnen werden in mehrfacher Hinsicht benachteiligt. Da sie nur 
die Geldleistungen erhalten, müssen sie regelmäßig so genannte Pflichtpflegeeinsätze 
nach § 37 Abs. 3 SGB XI abrufen. In Pflegestufe I und II sind sie dazu einmal halbjähr-
lich, in Pflegestufe III einmal vierteljährlich verpflichtet. Seit Inkrafttreten des 4. SGB XI 
Änderungsgesetzes am 01.08.1999 müssen die Pflegekassen die Kosten für die 
Pflichtpflegeeinsätze erstatten.  

Die Zwangspflegeeinsätze müssen von anerkannten Vertragspartnern der Pflegekas-
sen (ambulanten Diensten) abgerufen werden. Bei Verweigerung wird das Pflegegeld 
gekürzt und im Wiederholungsfall entzogen (§ 37 Abs. 3 SGB XI).  

In der Praxis ergeben sich dadurch oft kuriose Situationen. Angeblich dienen diese 
Einsätze der Qualitätssicherung und der Beratung pflegender Angehöriger. Über pfle-
gende Angehörige verfügen behinderte Arbeitgeberinnen in der Regel nicht (siehe 
oben). Außerdem sind behinderte Menschen selbst die größten Experten in eigener 
Sache. Sie wissen am besten, welche Hilfeleistungen sie benötigen. Häufig kennen 
sich die Mitarbeiterinnen der ambulanten Dienste mit den Behinderungsarten und Be-
dürfnissen der Arbeitgeberinnen nicht aus. Dennoch sollen sie die sachgerechte Aus-
führung der Pflege prüfen.  

Zudem verstößt der Paragraf gegen die in Artikel 13 grundgesetzlich geschützten 
Rechte aller Bürgerinnen, in dem die Unversehrtheit der Wohnung garantiert wird. Im 
Frühjahr 1997 gab es Bestrebungen gegen dieses Gesetz, wie einen Gesetzesentwurf 
der Partei Bündnis 90/Die Grünen und eine Petition an den Deutschen Bundestag und 
damit verbundene Unterschriftenaktion des ForseA. Die Petition und Unterschriftenak-
tion wurde bundesweit von 85 Vereinen und Verbänden, sowie von 7608 Einzelperso-
nen unterstützt. Unmittelbar vor der Bundestagswahl 1998 wurde ForseA von der Ab-
lehnung der Petition unterrichtet. 
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1.3.5 39BAnrechnung Pflegeversicherung gegenüber dem SGB XII  

Die Geld- und die Sachleistungen aus der Pflegeversicherung werden vollständig 
auf die Leistungen nach dem SGB XII angerechnet, da es sich bei den Leistun-
gen der Pflegeversicherung um vorrangige, gleichartige Leistungen handelt.  

Werden die Leistungen aus der Pflegeversicherung vollständig bei der Kostenüber-
nahme für die Assistentinnen (§ 65 SGB XII) angerechnet, dürfen sie nicht zusätzlich 
auf das Pauschale Pflegegeld nach § 64 Anrechnung finden. Allerdings kann das Pau-
schale Pflegegeld, insbesondere wenn eine Ărund-um-die-Uhr-Assistenzñ ¿ber Ä 65 
SGB XII komplett finanziert wird, um maximal 2/3 gekürzt werden. Diese Kürzung muss 
der Sozialhilfeträger jedoch ausreichend begründen. 
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1.4 6BPersönliches Budget 

1.4.1 40BWas ist ein Persönliches Budget (PB)? 

Mit Einf¿hrung des ñSozialgesetzbuch IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschenò (SGB IX) zum 1. Juli 2001 konnten die Trªger der Rehabilitation Persºnli-
che Budgets in Modellvorhaben erproben. Rechtsgrundlage war und ist § 17 SGB IX 
(siehe Punkt 1.5.2.1). Zuvor gab es bereits Modelle in Rheinland-Pfalz, die sich jedoch 
auf einen zunächst kleinen Leistungsbereich bezogen (§ 40 des damaligen Bundesso-
zialhilfegesetzes BSHG). 

Seit dem 1. Juli 2004 können Persönliche Budgets bundesweit bei den Trägern der 
Rehabilitation sowie den Pflegekassen und den Integrationsämtern (die beiden letzte-
ren zählen nicht zu den Trägern der Rehabilitation) beantragt werden und seit dem 1. 
Januar 2008 besteht ein Rechtsanspruch. Außerdem können Leistungen (die nicht zu 
den Teilhabeleistungen zählen) bei den Krankenkassen als Persönliches Budget bean-
tragt werden.  

Persönliche Assistenz und Persönliches Budget werden manchmal miteinander ver-
wechselt. Während das Persönliche Budget eine Form der Finanzierung darstellt, ist 
die Persönliche Assistenz die Art der Organisation von Hilfeleistungen.  

Der leichteren Lesbarkeit halber werden die Träger der Rehabilitation, die Pflegekas-
sen und die Integrationsämter sowie die Krankenkassen im weiteren Text unter dem 
Begriff Leistungsträger zusammengefasst. 

1.4.2 41BDie Leistungsträger 

¶ Gesetzliche Krankenversicherung 
¶ Bundesagentur für Arbeit 
¶ Gesetzliche Unfallversicherung 
¶ Gesetzliche Rentenversicherung 
¶ Kriegsopferversorgung 
¶ Kriegsopferfürsorge 
¶ Öffentliche Jugendhilfe 
¶ Sozialhilfeträger 
¶ Soziale Pflegeversicherung 
¶ Integrationsämter 

1.4.3 42BDie Antragstellung 

Anträge auf Persönliche Budgets können bei jedem beliebigen der zuvor aufgelisteten 
Leistungsträger beantragt werden. Dies gilt sowohl bei einem òeinfachenñ Persºnlichen 
Budget, für das letztlich nur ein einziger Leistungsträger zuständig sein wird, als auch 
bei trägerübergreifenden Persönlichen Budgets, bei denen zwei oder mehrere Leis-
tungsträger beteiligt sind (siehe § 14 SGB IX). So können beispielsweise Leistungen 
verschiedener Leistungsträger wie Persönliche Assistenz und - als Hilfe zur Teilhabe 
am Arbeitsleben ï Fahrtkostenerstattung für Arbeitswege gleichzeitig bei nur einem 
Leistungsträger beantragt werden. 

Mit dieser Möglichkeit will der Gesetzgeber verhindern, dass sich die leistungsberech-
tigten behinderten Menschen selbst an jeden einzelnen Leistungsträger wenden müs-
sen. Der zuerst angesprochene Leistungsträger wird damit automatisch zum so ge-
nannten Beauftragten, der für die weitere Durchführung des Verfahrens zuständig 
bleibt, sofern er zumindest mit einer Teilleistung am Persönlichen Budget beteiligt ist. 
Sollte sich der zuerst angesprochene Leistungsträger als nicht zuständig erweisen, ist 
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er seinerseits verpflichtet, innerhalb bestimmter Fristen (siehe § 14 SGB IX) die jeweili-
gen Anträge an den oder die seiner Meinung nach zuständigen Leistungsträger weiter-
zuleiten. In der Regel wird bei trägerübergreifenden Persönlichen Budgets derjenige 
Leistungsträger der Beauftragte, der das voraussichtlich größte Teilbudget zu leisten 
hat.  

Anträge auf Persönliche Budgets (und andere Leistungen zur Teilhabe und Rehabilita-
tion) können auch bei den Gemeinsamen Servicestellen (nach SGB IX) gestellt wer-
den, selbst wenn diese letztlich kein (Teil-)Budget zu leisten haben. Die Servicestellen 
sind dann verpflichtet, den Antrag weiterzuleiten (siehe oben). Wie bei den anderen 
Leistungen können sie auf Wunsch der Antragstellenden das gesamte Verfahren òmo-
derierenñ. 

1.4.4 43BDie Bedarfsfeststellung 

So wie stets bei der Beantragung von Leistungen wird der jeweilige Bedarf ermittelt. 
Wer seither schon Leistungen bezogen hat und nun lediglich auf ein Persönliches 
Budget òumsteigenñ will, wird es vermutlich relativ leicht haben, da der Bedarf schon 
ermittelt wurde. Bei ihr oder ihm wird es hauptsªchlich um die angemessene òVerpreis-
lichungñ gehen. Wer von den seitherigen Leistungen wegen eines erhöhten Bedarfes 
auf das Persönliche Budget wechseln möchte, wird den erhöhten Bedarf nachweisen 
müssen. Bei Neuanträgen wird der Bedarf wie bei Leistungen, die nicht als Persönli-
ches Budget beantragt werden, ermittelt. Um unnötige zeitliche Verzögerungen und 
Belastungen durch Mehrfachbegutachtungen der Antragstellenden zu vermeiden, sol-
len die jeweiligen Leistungsträger bei der Bedarfsfeststellung zusammenarbeiten. 

In so genannten Hilfeplan- oder Budgetkonferenzen, an denen die Antrag stellende 
behinderte Person, eine Vertrauensperson (eventuell Budgetberatung oder -
unterstützung), alle beteiligten Leistungsträger und gegebenenfalls die Gemeinsame 
Servicestelle teilnehmen, soll òauf kurzem Wegeñ die Zusammenf¿hrung der Teilbud-
gets erfolgen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn es Schnittstellen gibt. Das 
kann unter anderem bei der Hilfe zur Pflege oder zur Teilhabe am Erwerbsleben der 
Fall sein. Besonders bei trägerübergreifenden Budgets können so unzumutbare Zeit-
verzögerungen vermieden werden. Auch bei òeinfachenñ Persºnlichen Budgets sind 
diese Konferenzen sinnvoll, da in deren Rahmen alle Beteiligten kurzfristig ihre Mei-
nungen und Sichtweisen austauschen können. 

Um den jeweiligen Bedarf glaubhaft darstellen und umsetzen zu können, ist es wichtig, 
möglichst genau zu wissen, welche Leistungen im jeweiligen Umfang zur Deckung des 
notwendigen Bedarfes benötigt werden (Beispiel: täglich drei Stunden Arbeitsassis-
tenz, vier Stunden Hilfe zur Pflege, zwei Stunden Hilfe zur Weiterführung des Haushal-
tes, drei Stunden Eingliederungshilfe). 

Bei der òVerpreislichungñ des ermittelten Bedarfes ist unbedingt darauf zu achten, dass 
mit der oder den jeweiligen Budgetsummen tatsächlich die notwendigen Leistungen 
eingekauft werden können. Deshalb ist es wichtig, sich schon im Vorfeld möglichst 
genau darüber zu informieren, was die einzelnen beantragten Leistungen voraussicht-
lich kosten werden (Beispiel: Durchschnittberechnungen von Lohnkosten im Arbeitge-
bermodell, Kostenvoranschläge von Leistungsanbietern, bei Fahrkostenerstattungen 
die voraussichtlich zu fahrenden Kilometer und Fahrdienstkosten oder für Taxifahrten 
etc.). 

1.4.5 44BDie Zielvereinbarung 

Sobald der jeweilige Bedarf - sowohl in der Art als auch im Umfang, einschließlich der 
jeweiligen Geldbeträge - von dem oder den jeweiligen Leistungsträgern ermittelt wurde, 
schließen die leistungsberechtigte Person und der beauftragte Leistungsträger eine so 
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genannte Zielvereinbarung. Diese Zielvereinbarungen müssen individuell auf die jewei-
ligen Personen, Leistungen usw. angepasst werden. 

Sie enthalten auf jeden Fall, neben den Angaben zur leistungsberechtigten Person und 
den beteiligten Leistungsträgern, die Ziele, die mit dem Budget erreicht werden sollen. 
Das können z. B. Sicherung der Pflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung sein. 
Die Höhe des bzw. der (Teil-)budgets mit (eventueller Dynamisierung) und die Dauer 
der Bewilligung sind ebenfalls Bestandteil. Ferner wird vereinbart wie die Verwendung 
des Budgets nachgewiesen werden soll. Außerdem werden Angaben zum Qualitäts-
nachweis der erkauften Leistungen gemacht. 

Dabei sollte (insbesondere auch bei trägerübergreifenden Persönlichen Budgets) vor 
allem der Umfang der gekauften Leistungen nachgewiesen werden. Es entspricht nicht 
dem òGeistñ Persºnlicher Budgets genau nachzuweisen, wie hoch die eingesetzten 
Geldbeträge für jedes einzelne Teilbudget tatsächlich waren. Vielmehr soll das Budget 
erlauben, auch Leistungen eines Teilbudgets zur Finanzierung anderer Leistungen 
einzusetzen (Beispiel: das Geld für eine Stunde Pflegeleistung kann stattdessen für 
eine Stunde Begleitung zum Einkaufen verwendet werden). 

Der Qualitätsnachweis soll zielorientiert erfolgen. Das bedeutet beispielsweise, wenn 
mit dem Budget Fahrtkosten zur Arbeitsstelle finanziert werden sollen, kommt es nicht 
darauf an, ob ein öffentliches Verkehrsmittel, ein Fahrdienst, ein Taxi, oder das eigene 
Auto dazu genutzt werden, oder ob der Nachbar als Fahrer einspringt. Wichtig ist es 
vielmehr, dass der Arbeitsplatz pünktlich und zuverlässig erreicht wird. 

Weiterhin enthält eine Zielvereinbarung den Hinweis, unter welchen Bedingungen so-
wohl die leistungsberechtigte Person als auch der Beauftragte die Zielvereinbarung 
kündigen können. Festgelegt ferner auch, wie verfahren wird, wenn sich die Höhe des 
Budgets nach einem gewissen Zeitraum als zu hoch oder zu niedrig bemessen erweist. 
Dieser Zeitraum sollte sinnvoller Weise ein Jahr oder länger sein (außer bei Leistun-
gen, die ohnehin nur über einen kürzeren begrenzten Zeitraum notwendig sind und 
gewährt werden). Innerhalb dieses Zeitraumes muss es möglich sein Geldbeträge, die 
in einem Monat nicht in vollem Umfang eingesetzt werden mussten, auf den oder die 
Folgemonate zu transferieren. 

Zur Überprüfung, ob in der Zielvereinbarung alle wichtigen Details berücksichtigt sind, 
ist es hilfreich eine Prüf- bzw. Checkliste (siehe Abb.) zu benutzen. 
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Abb. Prüfliste für Zielvereinbarung 

1.4.6 45BDie Bescheide 

Bei einem òeinfachenñ Persönlichen Budget erstellt der Leistungsträger einen rechts-
mittelfähigen Bescheid. Bei einem Antrag auf ein trägerübergreifendes PB erstellen die 
jeweiligen Leistungsträger (Teil-)Bescheide, die vom Beauftragten zu einem Gesamt-
bescheid zusammengefasst werden, wenn die Antrag stellende Person mit dem Um-
fang der Leistungen einverstanden ist. Ist die Antrag stellende Person mit dem Be-
scheid eines oder mehrerer Teilleistungsträger(s) nicht einverstanden, kann sie ihren 
Widerspruch beim Beauftragten einlegen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es diesbezüglich noch wenig Praxiserfahrung. Es empfiehlt 
sich jedoch, den zu beanstandenden Teilbereich aus dem Gesamtverfahren herauszu-
nehmen und zunächst für die unstrittigen Teilleistungen die notwendige Zielvereinba-
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rung abzuschließen. Ansonsten kann es unter Umständen zu Verfahrensverzögerun-
gen kommen, da auch die unstrittigen Leistungen erst nach Abschluss des Rechtswe-
ges in Anspruch genommen werden können, weil keine (Gesamt-)Zielvereinbarung 
abgeschlossen wurde. 

1.4.7 46BBudgetberatung 

Budgetberatung ist die Beratung, die darstellt, was ein Persönliches Budget ist, wie der 
Antrag gestellt werden sollte, und die über den Abschluss der Zielvereinbarung bis zum 
(Gesamt-)Bescheid berät. Budgetberatung können theoretisch alle Leistungsträger 
einschließlich der Gemeinsamen Servicestellen, Behindertenselbsthilfeorganisationen, 
Dienstleitungserbringer und so genannte Casemanager durchführen. Allerdings kann 
nicht immer davon ausgegangen werden, dass von allen Aufgelisteten die Beratung 
neutral oder ausschließlich im Sinne der Ratsuchenden erfolgt, wenn die beratende 
Stelle Eigeninteressen zu wahren hat. 

1.4.8 47BBudgetunterstützung 

Budgetunterstützung ist die Unterstützung, die einen behinderten Menschen befähigt, 
mit dem Persönlichen Budget die notwendigen Leistungen bestimmungsgemäß einzu-
kaufen und das Budget zu verwalten. Die meisten Menschen mit Lernschwierigkeiten 
(so genannten geistigen Behinderungen) werden zeitlebens in mehr oder minder gro-
ßen Umfang auf Budgetunterstützung angewiesen sein (zum Beispiel bei Vertragsab-
schlüssen mit Leistungserbringern, der Verwaltung des Budgets). Das gleiche kann bei 
psychisch kranken und sinnesbehinderten Menschen gelten. Auch körperbehinderte 
Menschen können in unterschiedlichem Umfang Budgetunterstützung benötigen (zum 
Beispiel, wenn sie als Arbeitgeber für ihre Assistenten die Lohnabrechnungen nicht 
selbst erstellen können oder wollen). 

Budgetunterstützung kann nicht durch die Leistungsträger erfolgen. Sie sollte nicht von 
denjenigen Dienstleistungserbringern erbracht werden, die auch andere Dienstleistun-
gen (z. B. Pflegedienste) für die unterstützte Person erbringen. Die Gefahr, dass hier 
Eigeninteressen der beratenden Organisation im Vordergrund stehen, ist sehr groß. 
Als Unterstützer sind hier besonders Behinderten(selbsthilfe)organisationen geeignet, 
oder Casemanager, die nicht Eigeninteressen verfolgen. Die jeweils notwendige Quali-
fikation der Beratenden hängt stark von den Bedürfnissen der jeweiligen unterstützten 
Person ab. 

Nicht nachvollziehbar ist daher die Position der Leistungsträger. Diese erkennen zwar 
die Notwendigkeit von Budgetberatung und -unterstützung an, berücksichtigen sie je-
doch nicht bei der Bedarfsfeststellung. Das verstößt nach Meinung von ForseA gegen 
das geltende Recht (siehe § 17, Abs. 3, SGB IX) nach dem die Persönlichen Budgets 
so auszugestalten sind, dass die individuellen Bedarfe gedeckt werden und die Bera-
tung und Unterst¿tzung erfolgen kann. Die Leistungstrªger ñgestattenò derzeit lediglich, 
dass die Kosten für die Beratung und Unterstützung aus dem Persönlichen Budget 
bestritten werden. 

Wenn jedoch der Beratungs- und Unterstützungsbedarf bei der Bedarfsermittlung nicht 
ber¿cksichtigt (und ñverpreislichtò) wird, bedeutet dies, dass für die originären Leistun-
gen (zum Beispiel Pflege oder Fahrtkosten) mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht 
genügen Geld übrig bleibt. Die Folge ist eine nicht akzeptable Unterversorgung (wer 
viel Unterstützungsbedarf hat, muss dafür früher zu Bett!). 

Budgetberater und -unterstützer können als Vertrauenspersonen zu jedem Zeitpunkt 
des Verfahrens und/oder der Budgetnutzung eingeschaltet werden. Allerdings kann es 
schwierig werden, wenn die Beratung während des Antragsverfahrens nicht kostenlos 
erfolgt, aber (logischerweise) noch kein Budget gewährt ist. Dann muss sich die Antrag 
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stellende Person rechtzeitig mit der Budgetberatung über die Zahlungsmodalitäten 
einigen. 

Die Vertrauenspersonen sind berechtigt, die Antrag stellende Person bzw. die Budget  
nehmende Person zu allen Gesprächen, Budgetkonferenzen usw. zu begleiten. 
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1.5 8BAuszüge aus den Gesetzen 

1.5.1 53BSGB V - Krankenversicherung 

1.5.1.1 128B§ 11 SGB V - Leistungsarten 

é 
(3) Bei stationärer Behandlung umfassen die Leistungen auch die aus medizinischen 
Gründen notwendige Mitaufnahme einer Begleitperson des Versicherten oder bei stati-
onärer Behandlung in einem Krankenhaus nach § 108 die Mitaufnahme einer Pflege-
kraft, soweit Versicherte ihre Pflege nach § 66 Absatz 4 Satz 2 des Zwölften Buches 
durch von ihnen beschäftigte besondere Pflegekräfte sicherstellen. 

1.5.1.2 129B§ 37 SGB V - Häusliche Krankenpflege 

(1) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt oder ihrer Familie neben der ärztlichen Be-
handlung häusliche Krankenpflege durch geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhaus-
behandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn sie durch die häusliche 
Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird. Die häusliche Krankenpflege umfasst die 
im Einzelfall erforderliche Grund- und Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche 
Versorgung. Der Anspruch besteht bis zu vier Wochen je Krankheitsfall. In begründe-
ten Ausnahmefällen kann die Krankenkasse die häusliche Krankenpflege für einen 
längeren Zeitraum bewilligen, wenn der Medizinische Dienst (§ 275) festgestellt hat, 
dass dies aus den in Satz 1 genannten Gründen erforderlich ist.  

(2) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt oder ihrer Familie als häusliche Kranken-
pflege Behandlungspflege, wenn sie zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behand-
lung erforderlich ist; der Anspruch umfasst das Anziehen und Ausziehen von Kompres-
sionsstrümpfen ab Kompressionsklasse 2 auch in den Fällen, in denen dieser Hilfebe-
darf bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 und 15 des Elften Bu-
ches zu berücksichtigen ist. Die Satzung kann bestimmen, dass die Krankenkasse 
zusätzlich zur Behandlungspflege nach Satz 1 als häusliche Krankenpflege auch 
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung erbringt. Die Satzung kann dabei 
Dauer und Umfang der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung nach 
Satz 2 bestimmen. Leistungen nach den Sätzen 2 und 3 sind nach Eintritt von Pflege-
bedürftigkeit im Sinne des Elften Buches nicht zulässig. Versicherte, die nicht auf Dau-
er in Einrichtungen nach § 71 Abs. 2 oder 4 des Elften Buches aufgenommen sind, 
erhalten Leistungen nach den Sätzen 1 bis 4 auch dann, wenn ihr Haushalt nicht mehr 
besteht und ihnen nur zur Durchführung der Behandlungspflege vorübergehender Auf-
enthalt in einer Einrichtung oder in einer anderen geeigneten Unterkunft zur Verfügung 
gestellt wird.  

(3) Der Anspruch auf häusliche Krankenpflege besteht nur, soweit eine im Haushalt 
lebende Person den Kranken in dem erforderlichen Umfang nicht pflegen und versor-
gen kann.  

(4) Kann die Krankenkasse keine Kraft für die häusliche Krankenpflege stellen oder 
besteht Grund, davon abzusehen, sind den Versicherten die Kosten für eine selbstbe-
schaffte Kraft in angemessener Höhe zu erstatten.  

(5) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung den sich 
nach § 61 Satz 3 ergebenden Betrag, begrenzt auf die für die ersten 28 Kalendertage 
der Leistungsinanspruchnahme je Kalenderjahr anfallenden Kosten an die Kranken-
kasse. 
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1.5.2 54BSGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

1.5.2.1 130BTeil 1 - Regelungen für behinderte und von Behinderung bedrohte 
Menschen  

157BKapitel 1 - Allgemeine Regelungen  
§ 9 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten  

(1) Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen 
zur Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen. Da-
bei wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Fami-
lie sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten 
Rücksicht genommen; im Übrigen gilt § 33 des Ersten Buches. Den besonderen Be-
dürfnissen behinderter Mütter und Väter bei der Erfüllung ihres Erziehungsauftrages 
sowie den besonderen Bedürfnissen behinderter Kinder wird Rechnung getragen. 

(2) Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen 
sind, können auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleistungen erbracht werden, 
wenn die Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich 
zumindest gleichwertig ausgeführt werden können. Für die Beurteilung der Wirksam-
keit stellen die Leistungsberechtigten dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen 
zur Verfügung. Der Rehabilitationsträger begründet durch Bescheid, wenn er den 
Wünschen des Leistungsberechtigten nach den Absätzen 1 und 2 nicht entspricht. 

(3) Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten möglichst 
viel Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände und fördern ihre 
Selbstbestimmung. 

 (4) Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungsberechtigten. 

§ 14 Zuständigkeitsklärung 

(1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger innerhalb 
von zwei Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach dem für ihn gel-
tenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist; bei den Krankenkassen umfasst 
die Prüfung auch die Leistungspflicht nach § 40 Abs. 4 des Fünften Buches. Stellt er 
bei der Prüfung fest, dass er für die Leistung nicht zuständig ist, leitet er den Antrag 
unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger zu. Muss 
für eine solche Feststellung die Ursache der Behinderung geklärt werden und ist diese 
Klärung in der Frist nach Satz 1 nicht möglich, wird der Antrag unverzüglich dem Re-
habilitationsträger zugeleitet, der die Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache erbringt. 
Wird der Antrag bei der Bundesagentur für Arbeit gestellt, werden bei der Prüfung nach 
den Sätzen 1 und 2 Feststellungen nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches und 
§ 22 Abs. 2 des Dritten Buches nicht getroffen. 

(2) Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den Rehabilitati-
onsbedarf unverzüglich fest. Muss für diese Feststellung ein Gutachten nicht eingeholt 
werden, entscheidet der Rehabilitationsträger innerhalb von drei Wochen nach An-
tragseingang. Wird der Antrag weitergeleitet, gelten die Sätze 1 und 2 für den Rehabili-
tationsträger, an den der Antrag weitergeleitet worden ist, entsprechend; die in Satz 2 
genannte Frist beginnt mit dem Eingang bei diesem Rehabilitationsträger. Ist für die 
Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, wird die Entschei-
dung innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens getroffen. Kann der 
Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet worden ist, für die beantragte 
Leistung nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 sein, klärt er unverzüglich mit dem 
nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger, von wem und in welcher 
Weise über den Antrag innerhalb der Fristen nach den Sätzen 2 und 4 entschieden 
wird und unterrichtet hierüber den Antragsteller. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Rehabilitationsträger Leistungen 
von Amts wegen erbringt. Dabei tritt an die Stelle des Tages der Antragstellung der 
Tag der Kenntnis des voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs. 

(4) Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen Rehabilitationsträger nach Absatz 
1 Satz 2 bis 4 festgestellt, dass ein anderer Rehabilitationsträger für die Leistung zu-
ständig ist, erstattet dieser dem Rehabilitationsträger, der die Leistung erbracht hat, 
dessen Aufwendungen nach den für diesen geltenden Rechtsvorschriften. Die Bunde-
sagentur für Arbeit leitet für die Klärung nach Satz 1 Anträge auf Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben zur Feststellung nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches 
an die Träger der Rentenversicherung nur weiter, wenn sie konkrete Anhaltspunkte 
dafür hat, dass der Träger der Rentenversicherung zur Leistung einer Rente unabhän-
gig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage verpflichtet sein könnte. Für unzuständige Re-
habilitationsträger, die eine Leistung nach Absatz 2 Satz 1 und 2 erbracht haben, ist § 
105 des Zehnten Buches nicht anzuwenden, es sei denn, die Rehabilitationsträger 
vereinbaren Abweichendes. 

(5) Der Rehabilitationsträger stellt sicher, dass er Sachverständige beauftragen kann, 
bei denen Zugangs- und Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. Ist für die Feststel-
lung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, beauftragt der Rehabilitati-
onsträger unverzüglich einen geeigneten Sachverständigen. Er benennt den Leis-
tungsberechtigten in der Regel drei möglichst wohnortnahe Sachverständige unter Be-
rücksichtigung bestehender sozialmedizinischer Dienste. Haben sich Leistungsberech-
tigte für einen benannten Sachverständigen entschieden, wird dem Wunsch Rechnung 
getragen. Der Sachverständige nimmt eine umfassende sozialmedizinische, bei Bedarf 
auch psychologische Begutachtung vor und erstellt das Gutachten innerhalb von zwei 
Wochen nach Auftragserteilung. Die in dem Gutachten getroffenen Feststellungen zum 
Rehabilitationsbedarf werden den Entscheidungen der Rehabilitationsträger zugrunde 
gelegt. Die gesetzlichen Aufgaben der Gesundheitsämter bleiben unberührt. 

(6) Hält der leistende Rehabilitationsträger weitere Leistungen zur Teilhabe für erfor-
derlich und kann er für diese Leistungen nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 
sein, wird Absatz 1 Satz 2 entsprechend angewendet. Die Leistungsberechtigten wer-
den hierüber unterrichtet. 

158BKapitel 2 - Ausführung von Leistungen zur Teilhabe  
§ 17 Ausführung von Leistungen, Persönliches Budget  

(1) Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe  

1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern, 
2. durch andere Leistungsträger oder 
3. unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und gemein-

nützigen oder privaten Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen (§ 19) 

ausführen. Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verantwortlich. Satz 1 gilt insbe-
sondere dann, wenn der Rehabilitationsträger die Leistung dadurch wirksamer oder 
wirtschaftlicher erbringen kann. 

(2) Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein Persönliches Budget 
ausgeführt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein mög-
lichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Bei der Ausführung des Persönlichen 
Budgets sind nach Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs die Rehabilitationsträ-
ger, die Pflegekassen und die Integrationsämter beteiligt. Das Persönliche Budget wird 
von den beteiligten Leistungsträgern trägerübergreifend als Komplexleistung erbracht.  

Budgetfähig sind auch die neben den Leistungen nach Satz 1 erforderlichen Leistun-
gen der Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversi-
cherung bei Pflegebedürftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf all-
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tägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen 
oder durch Gutscheine erbracht werden können. An die Entscheidung ist der Antrag-
steller für die Dauer von sechs Monaten gebunden. 

(3) Persönliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgeführt, bei laufen-
den Leistungen monatlich. In begründeten Fällen sind Gutscheine auszugeben. Per-
sönliche Budgets werden auf der Grundlage der nach § 10 Abs. 1 getroffenen Feststel-
lungen so bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die 
erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen kann. Dabei soll die Höhe des Per-
sönlichen Budgets die Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das Persönli-
che Budget zu erbringenden Leistungen nicht überschreiten. 

(4) Enthält das Persönliche Budget Leistungen mehrerer Leistungsträger, erlässt der 
nach § 14 zuständige der beteiligten Leistungsträger im Auftrag und im Namen der 
anderen beteiligten Leistungsträger den Verwaltungsakt und führt das weitere Verfah-
ren durch. Ein anderer der beteiligten Leistungsträger kann mit den Aufgaben nach 
Satz 1 beauftragt werden, wenn die beteiligten Leistungsträger dies in Abstimmung mit 
den Leistungsberechtigten vereinbaren; in diesem Fall gilt § 93 des Zehnten Buches 
entsprechend. Die für den handelnden Leistungsträger zuständige Widerspruchsstelle 
erlässt auch den Widerspruchsbescheid. 

159BKapitel 3 - Gemeinsame Servicestellen  
§ 22 Aufgaben  

(1) Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträger bieten behinderten 
und von Behinderung bedrohten Menschen, ihren Vertrauenspersonen und Personen-
sorgeberechtigten nach § 60 Beratung und Unterstützung an. Die Beratung und Unter-
stützung umfasst insbesondere,  

1. über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilitationsträger, beson-
dere Hilfen im Arbeitsleben sowie über die Verwaltungsabläufe zu informieren,  

2. bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von Leis-
tungen zur Teilhabe, bei der Inanspruchnahme eines Persönlichen Budgets und 
der besonderen Hilfen im Arbeitsleben sowie bei der Erfüllung von Mitwir-
kungspflichten zu helfen,  

3. zu klären, welcher Rehabilitationsträger zuständig ist, auf klare und sachdienli-
che Anträge hinzuwirken und sie an den zuständigen Rehabilitationsträger wei-
terzuleiten,  

4. bei einem Rehabilitationsbedarf, der voraussichtlich ein Gutachten erfordert, 
den zuständigen Rehabilitationsträger darüber zu informieren,  

5. die Entscheidung des zuständigen Rehabilitationsträgers in Fällen, in denen die 
Notwendigkeit von Leistungen zur Teilhabe offenkundig ist, so umfassend vor-
zubereiten, dass dieser unverzüglich entscheiden kann,  

6. bis zur Entscheidung oder Leistung des Rehabilitationsträgers den behinderten 
oder von Behinderung bedrohten Menschen unterstützend zu begleiten,  

7. bei den Rehabilitationsträgern auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen 
hinzuwirken und  

8. zwischen mehreren Rehabilitationsträgern und Beteiligten auch während der 
Leistungserbringung zu koordinieren und zu vermitteln.  

Die Beratung umfasst unter Beteiligung der Integrationsämter auch die Klärung eines 
Hilfebedarfs nach Teil 2 dieses Buches. Die Pflegekassen werden bei drohender oder 
bestehender Pflegebedürftigkeit an der Beratung und Unterstützung durch die gemein-
samen Servicestellen beteiligt. Verbände behinderter Menschen einschließlich der 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenver-
tretungen behinderter Frauen werden mit Einverständnis der behinderten Menschen an 
der Beratung beteiligt.  
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(2) § 14 des Ersten Buches und § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 1 bis 3 und 5 des Zwölften 
Buches bleiben unberührt. Auskünfte nach § 15 des Ersten Buches über Leistungen 
zur Teilhabe erteilen alle Rehabilitationsträger. 

160BKapitel 5 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
§ 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben  

(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um 
die Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wieder-
herzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.  

(2) Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben gesichert, insbe-
sondere durch in der beruflichen Zielsetzung geeignete, wohnortnahe und auch in Teil-
zeit nutzbare Angebote.  

(3) Die Leistungen umfassen insbesondere  

1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leis-
tungen zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen und Mobilitätshil-
fen,  

2. Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen 
Grundausbildung,  

3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur 
Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen,  

4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht über-
wiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden,  

5. Gründungszuschuss entsprechend § 57 des Dritten Buches durch die Rehabili-
tationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,  

6. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten 
Menschen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selb-
ständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten.  

(4) Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit so-
wie Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigt. Soweit 
erforderlich, wird dabei die berufliche Eignung abgeklärt oder eine Arbeitserprobung 
durchgeführt; in diesem Fall werden die Kosten nach Absatz 7, Reisekosten nach § 53 
sowie Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten nach § 54 übernommen.  

(5) Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht.  

(6) Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und pädagogische 
Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in Absatz 1 ge-
nannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu 
überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere  

1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,  
2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,  
3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Part-

nern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen,  
4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkei-

ten,  
5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, 

unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im 
Umgang mit Krisensituationen,  

6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,  
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben,  
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8. Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung (§ 
110).  

(7) Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme  

1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausfüh-
rung einer Leistung eine Unterbringung außerhalb des eigenen oder des elterli-
chen Haushalts wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur Sicherung 
des Erfolges der Teilhabe notwendig ist,  

2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmittelba-
rem Zusammenhang stehen, insbesondere für Lehrgangskosten, Prüfungsge-
bühren, Lernmittel, Arbeitskleidung und Arbeitsgerät.  

(8) Leistungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 6 umfassen auch  

1. Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,  
2. den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Menschen 

oder einer erforderlichen Begleitperson wegen Fahrten der An- und Abreise zu 
einer Bildungsmaßnahme und zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber, einem 
Träger oder einer Einrichtung für behinderte Menschen durch die Rehabilitati-
onsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,  

3. die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwerbehinderte Menschen 
als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes,  

4. Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufs-
ausübung, zur Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben oder 
zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Weg vom und zum Arbeitsplatz und am 
Arbeitsplatz erforderlich sind, es sei denn, dass eine Verpflichtung des Arbeit-
gebers besteht oder solche Leistungen als medizinische Leistung erbracht wer-
den können,  

5. Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung 
zur Berufsausübung erforderlich sind und  

6. Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinde-
rungsgerechten Wohnung in angemessenem Umfang.  

Die Leistung nach Satz 1 Nr. 3 wird für die Dauer von bis zu drei Jahren erbracht und 
in Abstimmung mit dem Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 durch das 
Integrationsamt nach § 102 Abs. 4 ausgeführt. Der Der Rehabilitationsträger erstattet 
dem Integrationsamt seine Aufwendungen. Der Anspruch nach § 102 Abs. 4 bleibt un-
berührt. 

161BKapitel 7 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
§ 55 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  

(1) Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden die Leistungen 
erbracht, die den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
ermöglichen oder sichern oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege machen 
und nach den Kapiteln 4 bis 6 nicht erbracht werden.  

(2) Leistungen nach Absatz 1 sind insbesondere  

1. Versorgung mit anderen als den in § 31 genannten Hilfsmitteln oder den in § 33 
genannten Hilfen,  

2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind,  
3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich und 

geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilnahme am Le-
ben in der Gemeinschaft zu ermöglichen,  

4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,  
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5. Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung ei-
ner Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen 
entspricht,  

6. Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten,  
7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.  

1.5.2.2 131BTeil 2 - Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen (Schwerbehindertenrecht)  

162BKapitel 6 - Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehin-
derter Menschen  
§ 102 Aufgaben des Integrationsamtes 

(1) é 
(2) é 

(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die begleitende Hilfe 
im Arbeitsleben aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch Geldleistungen 
erbringen, insbesondere  

1. an schwerbehinderte Menschen  
a) für technische Arbeitshilfen,  
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes,  
c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz,  
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten 

Wohnung,  
e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher 

Kenntnisse und Fertigkeiten und  
f) in besonderen Lebenslagen,  

2. an Arbeitgeber  
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

für schwerbehinderte Menschen,  

(4) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrati-
onsamtes für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsab-
gabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer not-
wendigen Arbeitsassistenz.  

(5) é 
(6) é 

(7) Das Integrationsamt kann seine Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben 
auch als persönliches Budget ausführen. § 17 gilt entsprechend. 

1.5.3 55BBudgetverordnung - BudgetV 

Eingangsformel  

Auf Grund des § 21a des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen - (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 
1046, 1047), der durch Artikel 8 Nr. 4 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I 
S. 3022) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung: 

§ 1 Anwendungsbereich 

Die Ausführung von Leistungen in Form Persönlicher Budgets nach § 17 Abs. 2 bis 4 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, der Inhalt Persönlicher Budgets sowie das 
Verfahren und die Zuständigkeit der beteiligten Leistungsträger richten sich nach den 
folgenden Vorschriften. 
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§ 2 Beteiligte Leistungsträger 

Leistungen in Form Persönlicher Budgets werden von den Rehabilitationsträgern, den 
Pflegekassen und den Integrationsämtern erbracht, von den Krankenkassen auch Leis-
tungen, die nicht Leistungen zur Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
sind, von den Trägern der Sozialhilfe auch Leistungen der Hilfe zur Pflege. Sind an 
einem Persönlichen Budget mehrere Leistungsträger beteiligt, wird es als trägerüber-
greifende Komplexleistung erbracht. 

§ 3 Verfahren 

(1) Der nach § 17 Abs. 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuständige Leistungs-
träger (Beauftragter) unterrichtet unverzüglich die an der Komplexleistung beteiligten 
Leistungsträger und holt von diesen Stellungnahmen ein, insbesondere zu  

1. dem Bedarf, der durch budgetfähige Leistungen gedeckt werden kann, unter 
Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 Abs. 1 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch, 

2. der Höhe des Persönlichen Budgets als Geldleistung oder durch Gutscheine, 
3. dem Inhalt der Zielvereinbarung nach § 4, 
4. einem Beratungs- und Unterstützungsbedarf. 

Die beteiligten Leistungsträger sollen ihre Stellungnahmen innerhalb von zwei Wochen abgeben. 

(2) Wird ein Antrag auf Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets bei einer ge-
meinsamen Servicestelle gestellt, ist Beauftragter im Sinne des Absatzes 1 der Reha-
bilitationsträger, dem die gemeinsame Servicestelle zugeordnet ist. 

(3) Der Beauftragte und, soweit erforderlich, die beteiligten Leistungsträger beraten 
gemeinsam mit der Antrag stellenden Person in einem trägerübergreifenden Bedarfs-
feststellungsverfahren die Ergebnisse der von ihnen getroffenen Feststellungen sowie 
die gemäß § 4 abzuschließende Zielvereinbarung. An dem Verfahren wird auf Verlan-
gen der Antrag stellenden Person eine Person ihrer Wahl beteiligt. 

(4) Die beteiligten Leistungsträger stellen nach dem für sie geltenden Leistungsgesetz 
auf der Grundlage der Ergebnisse des Bedarfsfeststellungsverfahrens das auf sie ent-
fallende Teilbudget innerhalb einer Woche nach Abschluss des Verfahrens fest. 

(5) Der Beauftragte erlässt den Verwaltungsakt, wenn eine Zielvereinbarung nach § 4 
abgeschlossen ist, und erbringt die Leistung. Widerspruch und Klage richten sich ge-
gen den Beauftragten. Laufende Geldleistungen werden monatlich im Voraus ausge-
zahlt; die beteiligten Leistungsträger stellen dem Beauftragten das auf sie entfallende 
Teilbudget rechtzeitig zur Verfügung. Mit der Auszahlung oder der Ausgabe von Gut-
scheinen an die Antrag stellende Person gilt deren Anspruch gegen die beteiligten 
Leistungsträger insoweit als erfüllt. 

(6) Das Bedarfsfeststellungsverfahren für laufende Leistungen wird in der Regel im 
Abstand von zwei Jahren wiederholt. In begründeten Fällen kann davon abgewichen 
werden. 

§ 4 Zielvereinbarung 

(1) Die Zielvereinbarung wird zwischen der Antrag stellenden Person und dem Beauf-
tragten abgeschlossen. Sie enthält mindestens Regelungen über  

1. die Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungsziele, 
2. die Erforderlichkeit eines Nachweises für die Deckung des festgestellten indivi-

duellen Bedarfs sowie 
3. die Qualitätssicherung. 

(2) Die Antrag stellende Person und der Beauftragte können die Zielvereinbarung aus 
wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen, wenn ihnen die Fortset-
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zung nicht zumutbar ist. Ein wichtiger Grund kann für die Antrag stellende Person ins-
besondere in der persönlichen Lebenssituation liegen. Für den Beauftragten kann ein 
wichtiger Grund dann vorliegen, wenn die Antrag stellende Person die Vereinbarung, 
insbesondere hinsichtlich des Nachweises zur Bedarfsdeckung und der Qualitätssiche-
rung nicht einhält. Im Falle der Kündigung wird der Verwaltungsakt aufgehoben. 

(3) Die Zielvereinbarung wird im Rahmen des Bedarfsfeststellungsverfahrens für die 
Dauer des Bewilligungszeitraumes der Leistungen des Persönlichen Budgets abge-
schlossen, soweit sich aus ihr nichts Abweichendes ergibt. 

§ 5 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft. 

1.5.4 56BSGB XI 

1.5.4.1 132BZweites Kapitel - Leistungsberechtigter Personenkreis 

§ 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit 

(1) Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und 
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, 
voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße (§ 
15) der Hilfe bedürfen. 

(2) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 1 sind:  

1. Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und Bewe-
gungsapparat, 

2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, 
3. Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder Orientie-

rungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinde-
rungen. 

(3) Die Hilfe im Sinne des Absatzes 1 besteht in der Unterstützung, in der teilweisen 
oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder 
in Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser 
Verrichtungen. 

(4) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne des Absat-
zes 1 sind:  

1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, 
das Kämmen, Rasieren, die Darm- oder Blasenentleerung, 

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnahme 
der Nahrung, 

3. im Bereich der Mobilität das selbständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- 
und Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wie-
deraufsuchen der Wohnung, 

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkaufen, Kochen, Reini-
gen der Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung 
oder das Beheizen. 

§ 15 Stufen der Pflegebedürftigkeit 

(1) Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz sind pflegebedürftige Per-
sonen (§ 14) einer der folgenden drei Pflegestufen zuzuordnen:  

1. Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige) sind Personen, 
die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei 
Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich 
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der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der haus-
wirtschaftlichen Versorgung benötigen. 

2. Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind Personen, die 
bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens dreimal täg-
lich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach 
in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. 

3. Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind Personen, 
die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich rund um die 
Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hil-
fen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. 

Für die Gewährung von Leistungen nach § 43a reicht die Feststellung, dass die Vo-
raussetzungen der Pflegestufe I erfüllt sind. 

(2) Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber einem ge-
sunden gleichaltrigen Kind maßgebend. 

(3) Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder eine andere nicht als Pflege-
kraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen der Grundpflege und 
hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, muss wöchentlich im Tagesdurchschnitt  

1. in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; hierbei müssen auf die 
Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen, 

2. in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betragen; hierbei müssen auf die 
Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen, 

3. in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betragen; hierbei müssen auf die 
Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen. 

Bei der Feststellung des Zeitaufwandes ist ein Zeitaufwand für erforderliche verrich-
tungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen zu berücksichtigen; dies gilt 
auch dann, wenn der Hilfebedarf zu Leistungen nach dem Fünften Buch führt. Verrich-
tungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen sind Maßnahmen der Be-
handlungspflege, bei denen der behandlungspflegerische Hilfebedarf untrennbarer 
Bestandteil einer Verrichtung nach § 14 Abs. 4 ist oder mit einer solchen Verrichtung 
notwendig in einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang steht. 

1.5.4.2 133BViertes Kapitel - Leistungen der Pflegeversicherung 

Zweiter Abschnitt - Gemeinsame Vorschriften 

§ 34 Ruhen der Leistungsansprüche 

(1) Der Anspruch auf Leistungen ruht:  
1. solange sich der Versicherte im Ausland aufhält. Bei vorübergehendem Auslands-
aufenthalt von bis zu sechs Wochen im Kalenderjahr ist das Pflegegeld nach § 37 oder 
anteiliges Pflegegeld nach § 38 weiter zu gewähren. Für die Pflegesachleistung gilt 
dies nur, soweit die Pflegekraft, die ansonsten die Pflegesachleistung erbringt, den 
Pflegebedürftigen während des Auslandsaufenthaltes begleitet, 
2. soweit Versicherte Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftigkeit unmittelbar 
nach § 35 des Bundesversorgungsgesetzes oder nach den Gesetzen, die eine ent-
sprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung oder aus öffentlichen Kassen auf Grund gesetzlich geregelter 
Unfallversorgung oder Unfallfürsorge erhalten. Dies gilt auch, wenn vergleichbare Leis-
tungen aus dem Ausland oder von einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung bezogen werden. 

(2) Der Anspruch auf Leistungen bei häuslicher Pflege ruht darüber hinaus, soweit im 
Rahmen des Anspruchs auf häusliche Krankenpflege (§ 37 des Fünften Buches) auch 
Anspruch auf Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung besteht, sowie für die 
Dauer des stationären Aufenthalts in einer Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 4, so-
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weit § 39 nichts Abweichendes bestimmt. Pflegegeld nach § 37 oder anteiliges Pflege-
geld nach § 38 ist in den ersten vier Wochen einer vollstationären Krankenhausbe-
handlung, einer häuslichen Krankenpflege mit Anspruch auf Grundpflege und haus-
wirtschaftliche Versorgung oder einer stationären Leistung zur medizinischen Rehabili-
tation weiter zu zahlen; bei Pflegebedürftigen, die ihre Pflege durch von ihnen beschäf-
tigte besondere Pflegekräfte sicherstellen und bei denen § 66 Absatz 4 Satz 2 des 
Zwölften Buches Anwendung findet, wird das Pflegegeld nach § 37 oder anteiliges 
Pflegegeld nach § 38 auch über die ersten vier Wochen hinaus weiter gezahlt. 

(3) Die Leistungen zur sozialen Sicherung nach § 44 ruhen nicht für die Dauer der 
häuslichen Krankenpflege, bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt des Versicherten 
oder Erholungsurlaub der Pflegeperson von bis zu sechs Wochen im Kalenderjahr so-
wie in den ersten vier Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung oder ei-
ner stationären Leistung zur medizinischen Rehabilitation. 

Dritter Abschnitt: Erster Titel - Leistungen bei häuslicher Pflege 

§ 36 Pflegesachleistung 

(1) Pflegebedürftige haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf Grundpflege und haus-
wirtschaftliche Versorgung als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe). Leistungen der 
häuslichen Pflege sind auch zulässig, wenn Pflegebedürftige nicht in ihrem eigenen 
Haushalt gepflegt werden; sie sind nicht zulässig, wenn Pflegebedürftige in einer stati-
onären Pflegeeinrichtung oder in einer Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 4 gepflegt 
werden. Häusliche Pflegehilfe wird durch geeignete Pflegekräfte erbracht, die entweder 
von der Pflegekasse oder bei ambulanten Pflegeeinrichtungen, mit denen die Pflege-
kasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, angestellt sind. Auch durch Ein-
zelpersonen, mit denen die Pflegekasse einen Vertrag nach § 77 Abs. 1 abgeschlos-
sen hat, kann häusliche Pflegehilfe als Sachleistung erbracht werden. Mehrere Pflege-
bedürftige können Pflege- und Betreuungsleistungen sowie hauswirtschaftliche Ver-
sorgung gemeinsam als Sachleistung in Anspruch nehmen. Der Anspruch auf Betreu-
ungsleistungen als Sachleistung setzt voraus, dass die Grundpflege und die hauswirt-
schaftliche Versorgung im Einzelfall sichergestellt sind. Betreuungsleistungen als 
Sachleistungen nach Satz 5 dürfen nicht zulasten der Pflegekassen in Anspruch ge-
nommen werden, wenn diese Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für be-
hinderte Menschen nach dem Zwölften Buch, durch den zuständigen Träger der Ein-
gliederungshilfe nach dem Achten Buch oder nach dem Bundesversorgungsgesetz 
finanziert werden. 

(2) Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung umfassen Hilfeleistungen bei den 
in § 14 genannten Verrichtungen; die verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen 
Pflegemaßnahmen gehören nicht dazu, soweit diese im Rahmen der häuslichen Kran-
kenpflege nach § 37 des Fünften Buches zu leisten sind. 

(3) Der Anspruch auf häusliche Pflegehilfe umfasst je Kalendermonat  

1.  für Pflegebedürftige der Pflegestufe I Pflegeeinsätze bis zu einem Gesamtwert von  
a) 420 Euro ab 1. Juli 2008, 
b) 440 Euro ab 1. Januar 2010, 
c) 450 Euro ab 1. Januar 2012, 

2. für Pflegebedürftige der Pflegestufe II Pflegeeinsätze bis zu einem Gesamtwert von  
a) 980 Euro ab 1. Juli 2008, 
b) 1.040 Euro ab 1. Januar 2010, 
c) 1.100 Euro ab 1. Januar 2012, 

3.  für Pflegebedürftige der Pflegestufe III Pflegeeinsätze bis zu einem Gesamtwert von  
a) 1.470 Euro ab 1. Juli 2008, 
b) 1.510 Euro ab 1. Januar 2010, 
c) 1.550 Euro ab 1. Januar 2012. 
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(4) Die Pflegekassen können in besonders gelagerten Einzelfällen zur Vermeidung von 
Härten Pflegebedürftigen der Pflegestufe III weitere Pflegeeinsätze bis zu einem Ge-
samtwert von 1.918 Euro monatlich gewähren, wenn ein außergewöhnlich hoher Pfle-
geaufwand vorliegt, der das übliche Maß der Pflegestufe III weit übersteigt, beispiels-
weise wenn im Endstadium von Krebserkrankungen regelmäßig mehrfach auch in der 
Nacht Hilfe geleistet werden muss. Die Ausnahmeregelung des Satzes 1 darf für nicht 
mehr als 3 vom Hundert aller versicherten Pflegebedürftigen der Pflegestufe III, die 
häuslich gepflegt werden, Anwendung finden. Der Spitzenverband Bund der Pflege-
kassen überwacht die Einhaltung dieses Höchstsatzes und hat erforderlichenfalls ge-
eignete Maßnahmen zur Einhaltung zu ergreifen. 

§ 37 Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen 

(1) Pflegebedürftige können anstelle der häuslichen Pflegehilfe ein Pflegegeld beantra-
gen. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen 
Umfang entsprechend die erforderliche Grundpflege und hauswirtschaftliche Versor-
gung in geeigneter Weise selbst sicherstellt. Das Pflegegeld beträgt je Kalendermonat  

1. für Pflegebedürftige der Pflegestufe I  
a) 215 Euro ab 1. Juli 2008, 
b) 225 Euro ab 1. Januar 2010, 
c) 235 Euro ab 1. Januar 2012, 

2. für Pflegebedürftige der Pflegestufe II  
a) 420 Euro ab 1. Juli 2008, 
b) 430 Euro ab 1. Januar 2010, 
c) 440 Euro ab 1. Januar 2012, 

3. für Pflegebedürftige der Pflegestufe III  
a) 675 Euro ab 1. Juli 2008, 
b) 685 Euro ab 1. Januar 2010, 
c) 700 Euro ab 1. Januar 2012. 

(2) Besteht der Anspruch nach Absatz 1 nicht für den vollen Kalendermonat, ist der Geldbe-
trag entsprechend zu kürzen; dabei ist der Kalendermonat mit 30 Tagen anzusetzen. Das 
Pflegegeld wird bis zum Ende des Kalendermonats geleistet, in dem der Pflegebedürftige 
gestorben ist. § 118 Abs. 3 und 4 des Sechsten Buches gilt entsprechend, wenn für die Zeit 
nach dem Monat, in dem der Pflegebedürftige verstorben ist, Pflegegeld überwiesen wurde. 

(3) Pflegebedürftige, die Pflegegeld nach Absatz 1 beziehen, haben  

1. bei Pflegestufe I und II halbjährlich einmal, 
2. bei Pflegestufe III vierteljährlich einmal 

eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit durch eine zugelassene Pflegeeinrichtung, 
durch eine von den Landesverbänden der Pflegekassen nach Absatz 7 anerkannte 
Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz oder, sofern dies 
durch eine zugelassene Pflegeeinrichtung vor Ort oder eine von den Landesverbänden 
der Pflegekassen anerkannte Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher 
Kompetenz nicht gewährleistet werden kann, durch eine von der Pflegekasse beauf-
tragte, jedoch von ihr nicht beschäftigte Pflegefachkraft abzurufen. Die Beratung dient 
der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege und der regelmäßigen Hilfestellung 
und praktischen pflegefachlichen Unterstützung der häuslich Pflegenden.  ... 

(4) Die Pflegedienste und die anerkannten Beratungsstellen sowie die beauftragten 
Pflegefachkräfte haben die Durchführung der Beratungseinsätze gegenüber der Pfle-
gekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen zu bestätigen é Der Spitzen-
verband Bund der Pflegekassen und die privaten Versicherungsunternehmen stellen 
ihnen für diese Mitteilung ein einheitliches Formular zur Verfügung. Der beauftragte 
Pflegedienst und die anerkannte Beratungsstelle haben dafür Sorge zu tragen, dass für 
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einen Beratungsbesuch im häuslichen Bereich Pflegekräfte eingesetzt werden, die 
spezifisches Wissen zu dem Krankheits- und Behinderungsbild sowie des sich daraus 
ergebenden Hilfebedarfs des Pflegebedürftigen mitbringen und über besondere Bera-
tungskompetenz verfügen. Zudem soll bei der Planung für die Beratungsbesuche wei-
testgehend sichergestellt werden, dass der Beratungsbesuch bei einem Pflegebedürf-
tigen möglichst auf Dauer von derselben Pflegekraft durchgeführt wird. 

(5) é 

(6) Rufen Pflegebedürftige die Beratung nach Absatz 3 Satz 1 nicht ab, hat die Pflege-
kasse oder das private Versicherungsunternehmen das Pflegegeld angemessen zu 
kürzen und im Wiederholungsfall zu entziehen. 

(7) é 
(8) é 

§ 38 Kombination von Geldleistung und Sachleistung (Kombinationsleistung) 

Nimmt der Pflegebedürftige die ihm nach § 36 Abs. 3 und 4 zustehende Sachleistung 
nur teilweise in Anspruch, erhält er daneben ein anteiliges Pflegegeld im Sinne des § 
37. Das Pflegegeld wird um den Vomhundertsatz vermindert, in dem der Pflegebedürf-
tige Sachleistungen in Anspruch genommen hat. An die Entscheidung, in welchem 
Verhältnis er Geld- und Sachleistung in Anspruch nehmen will, ist der Pflegebedürftige 
für die Dauer von sechs Monaten gebunden. 

1.5.5 57BSGB XII 

1.5.5.1 134B§ 13 Leistungen für Einrichtungen, Vorrang anderer Leistungen  

(1) Die Leistungen können entsprechend den Erfordernissen des Einzelfalls für die 
Deckung des Bedarfs außerhalb von Einrichtungen (ambulante Leistungen), für teilsta-
tionäre oder stationäre Einrichtungen (teilstationäre oder stationäre Leistungen) er-
bracht werden. Stationäre Einrichtungen sind Einrichtungen, in denen Leistungsbe-
rechtigte leben und die erforderlichen Hilfen erhalten.  

Vorrang haben ambulante Leistungen vor teilstationären und stationären Leistungen 
sowie teilstationäre vor stationären Leistungen. Der Vorrang der ambulanten Leistung 
gilt nicht, wenn eine Leistung für eine geeignete stationäre Einrichtung zumutbar und 
eine ambulante Leistung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Bei der 
Entscheidung ist zunächst die Zumutbarkeit zu prüfen. Dabei sind die persönlichen, 
familiären und örtlichen Umstände angemessen zu berücksichtigen. Bei Unzumutbar-
keit ist ein Kostenvergleich nicht vorzunehmen. 

1.5.5.2 135BSechstes Kapitel - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  

§ 53 Leistungsberechtigte und Aufgabe 

(1) Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten 
Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt 
oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen 
der Eingliederungshilfe, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, 
insbesondere nach Art oder Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Auf-
gabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperli-
chen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshil-
fe erhalten.  

(2) Von einer Behinderung bedroht sind Personen, bei denen der Eintritt der Behinde-
rung nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dies gilt 
für Personen, für die vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit nach den 
§§ 47 und 48 erforderlich ist, nur, wenn auch bei Durchführung dieser Leistungen eine 
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Behinderung einzutreten droht.  

(3) Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu 
verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und 
die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbeson-
dere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder 
einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich 
unabhängig von Pflege zu machen.  

(4) Für die Leistungen zur Teilhabe gelten die Vorschriften des Neunten Buches, so-
weit sich aus diesem Buch und den auf Grund dieses Buches erlassenen Rechtsver-
ordnungen nichts Abweichendes ergibt. Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für 
die Leistungen zur Teilhabe richten sich nach diesem Buch. 

§ 54 Leistungen der Eingliederungshilfe  

1) Leistungen der Eingliederungshilfe sind neben den Leistungen nach den §§ 26, 33, 
41 und 55 des Neunten Buches insbesondere  

1. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der all-
gemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich 
der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schul-
bildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt,  

2. Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich 
des Besuchs einer Hochschule,  

3. Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit,  
4. Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56,  
5. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich 

verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe der behinderten Men-
schen am Arbeitsleben.  

Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben 
entsprechen jeweils den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung oder der Bundesagentur für Arbeit. 

1.5.5.3 136BSiebtes Kapitel - Hilfe zur Pflege  

§ 61 Leistungsberechtigte und Leistungen  

(1) Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im 
Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, 
in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten. 
Hilfe zur Pflege ist auch Kranken und behinderten Menschen zu leisten, die voraus-
sichtlich für weniger als sechs Monate der Pflege bedürfen oder einen geringeren Be-
darf als nach Satz 1 haben oder die der Hilfe für andere Verrichtungen als nach Absatz 
5 bedürfen; für Leistungen für eine stationäre oder teilstationäre Einrichtung gilt dies 
nur, wenn es nach der Besonderheit des Einzelfalles erforderlich ist, insbesondere am-
bulante oder teilstationäre Leistungen nicht zumutbar sind oder nicht ausreichen.  

(2) Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, 
Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Der Inhalt der Leistungen nach Satz 1 bestimmt 
sich nach den Regelungen der Pflegeversicherung für die in § 28 Abs. 1 Nr. 1, 5 bis 8 
des Elften Buches aufgeführten Leistungen; § 28 Abs. 4 des Elften Buches gilt ent-
sprechend. Die Hilfe zur Pflege kann auf Antrag auch als Teil eines trägerübergreifen-
den Persönlichen Budgets erbracht werden. § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches in 
Verbindung mit der Budgetverordnung und § 159 des Neunten Buches sind insoweit 
anzuwenden.  

(3) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 1 sind:  
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1. Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und Bewe-
gungsapparat,  

2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane,  
3. Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder Orientie-

rungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinde-
rungen,  

4. andere Krankheiten oder Behinderungen, infolge derer Personen pflegebedürf-
tig im Sinne des Absatzes 1 sind.  

(4) Der Bedarf des Absatzes 1 besteht in der Unterstützung, in der teilweisen oder voll-
ständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder in Be-
aufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Ver-
richtungen.  

(5) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne des Absat-
zes 1 sind:  

1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, 
das Kämmen, Rasieren, die Darm- und Blasenentleerung,  

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnahme 
der Nahrung,  

3. im Bereich der Mobilität das selbstständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- 
und Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wie-
deraufsuchen der Wohnung,  

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkaufen, Kochen, Reini-
gen der Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung 
und das Beheizen.  

(6) Die Verordnung nach § 16 des Elften Buches, die Richtlinien der Pflegekassen 
nach § 17 des Elften Buches, die Verordnung nach § 30 des Elften Buches, die Rah-
menverträge und Bundesempfehlungen über die pflegerische Versorgung nach § 75 
des Elften Buches und die Vereinbarungen über die Qualitätssicherung nach § 80 des 
Elften Buches finden zur näheren Bestimmung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit, des 
Inhalts der Pflegeleistung, der Unterkunft und Verpflegung und zur Abgrenzung, Höhe 
und Anpassung der Pflegegelder nach § 64 entsprechende Anwendung. 

§ 62 Bindung an die Entscheidung der Pflegekasse  

Die Entscheidung der Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach dem 
Elften Buch ist auch der Entscheidung im Rahmen der Hilfe zur Pflege zu Grunde zu 
legen, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden Entscheidungen zu berücksich-
tigen sind. 

§ 63 Häusliche Pflege  

Reicht im Fall des § 61 Abs. 1 häusliche Pflege aus, soll der Träger der Sozialhilfe da-
rauf hinwirken, dass die Pflege einschließlich der hauswirtschaftlichen Versorgung 
durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe stehen, oder als Nachbarschaftshilfe 
übernommen wird. Das Nähere regeln die §§ 64 bis 66. In einer stationären oder teil-
stationären Einrichtung erhalten Pflegebedürftige keine Leistungen zur häuslichen 
Pflege. Satz 3 gilt nicht für vorübergehende Aufenthalte in einem Krankenhaus nach § 
108 des Fünften Buches, soweit Pflegebedürftige nach § 66 Absatz 4 Satz 2 ihre Pfle-
ge durch von ihnen beschäftigte besondere Pflegekräfte sicherstellen. Die vorrangigen 
Leistungen des Pflegegeldes für selbst beschaffte Pflegehilfen nach den §§ 37 und 38 
des Elften Buches sind anzurechnen. § 39 des Fünften Buches bleibt unberührt. 

§ 64 Pflegegeld  

(1) Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für we-
nigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal 
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täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirt-
schaftlichen Versorgung benötigen (erheblich Pflegebedürftige), erhalten ein Pflege-
geld in Höhe des Betrages nach § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 des Elften Buches.  

(2) Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für 
mehrere Verrichtungen mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der 
Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen 
Versorgung benötigen (Schwerpflegebedürftige), erhalten ein Pflegegeld in Höhe des 
Betrages nach § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 des Elften Buches.  

(3) Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für 
mehrere Verrichtungen täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und 
zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benö-
tigen (Schwerstpflegebedürftige), erhalten ein Pflegegeld in Höhe des Betrages nach § 
37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 des Elften Buches.  

(4) Bei pflegebedürftigen Kindern ist der infolge Krankheit oder Behinderung gegen-
über einem gesunden gleichaltrigen Kind zusätzliche Pflegebedarf maßgebend.  

(5) Der Anspruch auf das Pflegegeld setzt voraus, dass der Pflegebedürftige und die 
Sorgeberechtigten bei pflegebedürftigen Kindern mit dem Pflegegeld dessen Umfang 
entsprechend die erforderliche Pflege in geeigneter Weise selbst sicherstellen. Besteht 
der Anspruch nicht für den vollen Kalendermonat, ist der Geldbetrag entsprechend zu 
kürzen. Bei der Kürzung ist der Kalendermonat mit 30 Tagen anzusetzen. Das Pflege-
geld wird bis zum Ende des Kalendermonats geleistet, in dem der Pflegebedürftige 
gestorben ist. Stellt die Pflegekasse ihre Leistungen nach § 37 Abs. 6 des Elften Bu-
ches ganz oder teilweise ein, entfällt die Leistungspflicht nach den Absätzen 1 bis 4. 

§ 65 Andere Leistungen  

(1) Pflegebedürftigen im Sinne des § 61 Abs. 1 sind die angemessenen Aufwendungen 
der Pflegeperson zu erstatten; auch können angemessene Beihilfen geleistet sowie 
Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung übernommen wer-
den, wenn diese nicht anderweitig sichergestellt ist. Ist neben oder anstelle der Pflege 
nach § 63 Satz 1 die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft erforderlich oder eine 
Beratung oder zeitweilige Entlastung der Pflegeperson geboten, sind die angemesse-
nen Kosten zu übernehmen.  

(2) Pflegebedürftigen, die Pflegegeld nach § 64 erhalten, sind zusätzlich die Aufwendun-
gen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine an-
gemessene Alterssicherung zu erstatten, wenn diese nicht anderweitig sichergestellt ist. 

§ 66 Leistungskonkurrenz  

(1) Leistungen nach § 64 und § 65 Abs. 2 werden nicht erbracht, soweit Pflegebedürfti-
ge gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten. Auf das Pflege-
geld sind Leistungen nach § 72 oder gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvor-
schriften mit 70 vom Hundert, Pflegegelder nach dem Elften Buch jedoch in dem Um-
fang, in dem sie geleistet werden, anzurechnen.  

(2) Die Leistungen nach § 65 werden neben den Leistungen nach § 64 erbracht. Wer-
den Leistungen nach § 65 Abs. 1 oder gleichartige Leistungen nach anderen Rechts-
vorschriften erbracht, kann das Pflegegeld um bis zu zwei Drittel gekürzt werden.  

(3) Bei teilstationärer Betreuung von Pflegebedürftigen oder einer vergleichbaren nicht 
nach diesem Buch durchgeführten Maßnahme kann das Pflegegeld nach § 64 ange-
messen gekürzt werden.  

(4) Leistungen nach § 65 Abs. 1 werden insoweit nicht erbracht, als Pflegebedürftige in der 
Lage sind, zweckentsprechende Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften in Anspruch 
zu nehmen. Stellen die Pflegebedürftigen ihre Pflege durch von ihnen beschäftigte beson-
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dere Pflegekräfte sicher, können sie nicht auf die Inanspruchnahme von Sachleistungen 
nach dem Elften Buch verwiesen werden. In diesen Fällen ist ein nach dem Elften Buch 
geleistetes Pflegegeld vorrangig auf die Leistung nach § 65 Abs. 1 anzurechnen. 

1.5.5.4 137BNeuntes Kapitel - Hilfe in anderen Lebenslagen  

§ 70 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts  

(1) Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushalts 
erhalten, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die 
Weiterführung des Haushalts geboten ist. Die Leistungen sollen in der Regel nur vo-
rübergehend erbracht werden. Satz 2 gilt nicht, wenn durch die Leistungen die Unter-
bringung in einer stationären Einrichtung vermieden oder aufgeschoben werden kann.  

(2) Die Leistungen umfassen die persönliche Betreuung von Haushaltsangehörigen 
sowie die sonstige zur Weiterführung des Haushalts erforderliche Tätigkeit.  

(3) § 65 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.  

(4) Die Leistungen können auch durch Übernahme der angemessenen Kosten für eine 
vorübergehende anderweitige Unterbringung von Haushaltsangehörigen erbracht wer-
den, wenn diese Unterbringung in besonderen Fällen neben oder statt der Weiterfüh-
rung des Haushalts geboten ist. 

1.5.5.5 138BSechzehntes Kapitel - Übergangs- und Schlussbestimmungen  

§ 130 Übergangsregelung für ambulant Betreute  

Für Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen oder 
der Hilfe zur Pflege empfangen, deren Betreuung am 26. Juni 1996 durch von ihnen 
beschäftigte Personen oder ambulante Dienste sichergestellt wurde, gilt § 3a BSHG in 
der am 26. Juni 1996 geltenden Fassung. 



 
 

Ratgeber für behinderte ArbeitgeberInnen und solche, die es werden wollen                                                     

 
_____________________________________________________________________ 
 
 

aktualisierte Ausgabe Januar 2012 Seite 45 von 111 gedruckt am 21.01.2012   

 

1.6 9BAnhang 

1.6.1 58BAntragsbeispiel für Kostenübernahme 

é durch das Sozialamt. Dieses Beispiel muss natürlich auf die eigenen Bedürfnisse 
modifiziert werden. 

 
 
Frieda Mustermann 
Blumenweg 200 
00000 Beispieldorf 
 
An das Landratsamt 
Sozialamt 
Postfach 
 
12345 Musterdorf 
Beispieldorf, den 30.01.2012 
 
 
Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantrage ich Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII. 
 
Aufgrund meiner Körperbehinderung benötige ich rund um die Uhr Hilfe (Assistenz) 
bei der Körperpflege und der Haushaltsführung. Der medizinische Dienst der Kran-
kenkasse stufte mich in Pflegestufe III ein. Die benötigte Hilfe will ich über das so-
genannte Assistenzmodell mit von mir selbst beschäftigten, geeigneten AssistentIn-
nen sicherstellen. 
 
Des Weiteren beantrage ich Leistungen nach § 64 SGB XII (pauschales Pflege-
geld). 
 
In der Anlage erhalten Sie eine Aufstellung der mir entstehenden Assistenzkosten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

1.6.2 59BKostenkalkulation 

Beispiel einer Kostenaufstellung bei einer Ărund um die Uhrñ-Assistenz mit fest einge-
stellten Assistentinnen. Bei niedrigerer oder höherer Stundenzahl, gestiegenen Tarif-
löhnen, anderen Arbeitsverhältnissen (geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen) etc. 
variieren die Zahlen natürlich entsprechend.  

Diese Kalkulation gewinnt in Zeiten des Persönlichen Budgets zunehmend Bedeutung. 
Bitte beachten Sie, dass Sie zu jedem Zeitpunkt über genügend Reserven verfügen, 
um auch z.B. eine Grippewelle in Ihrem Assistenzteam finanzieren zu können.  
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Diese Kalkulation finden Sie in einer aktuellen Fassung auch als EXCEL-Tabelle auf 
den Internetseiten www.forsea.de unter den Tipps für Arbeitgeber. 

 

Berechnung der UdurchschnittlichenU Lohnkosten 
Version 

01.01.2012 
        

Grundlage sind die untenstehenden Parameter, die zum Teil veränderlich sind. So entspicht 

z.B. der Stundensatz dem TVÖD EG 4 Stufe 2 (West). Insgesamt sind die gelb unterlegten 

Felder den individuellen Bedarfen oder Vorschriften (z.B. beitragsrechtlichen) entsprechend 

anzupassen.       

        

Stundensatz:       11,85 ú  (O:11,41 / W: 11,85)  Anzahl Tage: 365,25 

        

   Stunden  Kosten    

   Arbeit I Arbeit II     

   100% 30%     

je Arbeitstag  14,00 10,00               201,45 ú    

Bruttoverdienst im Jahr              73.579,62 ú  

   
Einmalbezüge 

50,00 % Urlaubsgeld             3.065,82 ú  

   50,00 % Weihnachtsgeld             3.065,82 ú  

        

   Ursache Tage ú   

kalk. Pauschalen für  Krankheit (kalk.) 50,00           10.072,50 ú   

   Einarbeitung 10,00            2.014,50ú   

  Weiterbildung 0,00                   0,00 ú  

   Feiertage 12,00            2.417,40 ú   

   Urlaub 28,00            5.640,60 ú           20.145,00 ú  

        

Bruttolohnkosten              99.856,26 ú  

Arbeitgeberanteile: Art   Beitrag in %   

   Krankenversicherung 15,50   

   Pflegeversicherung 1,95   

   Rentenversicherung 19,60   

   Arbeitslosenversicherung 3,00   

   Summe   40,05   

   davon die Hälfte   19,575   

   Umlage  U1 2,40   

     U2 0,27   

   Arbeitgeberanteil in % 22,245   

   Arbeitgeberanteil in ú               22.213,03 ú  

./. Erstattung der fiktiven Lohnfortzahlungskosten in % 70% -           7.050,75 ú  

Berufsgenossenschaft  ca.               250,00 ú    

Unterkunftskosten              2.544,00 ú    

Regiekosten (pauschaliert ohne Nachweise)                 600,00 ú    

Steuerberater (Kosten für Lohnabrechnung)             1.200,00 ú   

Kosten der Begleitperson (gem.§§ 22, 23 Einglie-
derungshilfeverordnung)  600,00 ú  

Beratung und Unterstützung ca.                    0,00 ú             5.194,00 ú  

        

Gesamtkosten im Jahr             120.212,54 ú  

   umgerechnet auf den Monat            10.017,71 ú  

    umgerechnet auf die Stunde                  13,72 ú 

Die unterlegten Felder sind an Ihre Verhältnisse bzw. an die aktuellen Beitragssätze 
anzupassen.  
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Nachfolgend einige Erläuterungen: 

Stundensatz Wir empfehlen dringend, hier einen Tariflohn einzusetzen und 
diesen auch mit dem/den Kostenträger/n zu vereinbaren. Dies 
erspart Ihnen ständige Anpassungsverhandlungen bei Lohner-
höhungen.  

Prozent Arbeit II Im Gegensatz zu 100% bei Arbeit I können hier Auf- oder Abwer-
tungen vorgegeben werden. Meistens sind es Abwertungen für 
Bereitschaftszeiten. So kann z.B. bei einer 24-Stunden-Assistenz 
die Nachtbereitschaft je nach Einsatzwahrscheinlichkeit z.B. auf 
bis zu 30% abgewertet werden. 

Stunden Arbeit I Das sind die eigentlichen Arbeitsstunden, die durchschnittlich 
täglich anfallen und voll bezahlt werden sollen. 

Stunden Arbeit II Hier sind die durchschnittlichen Stunden einzutragen, in denen 
Assistenz gebraucht, jedoch nicht gearbeitet wird (Bereitschaft).  

Zu den Stunden für Arbeit I und Arbeit II sowie für den Pro-
zentwert in Arbeit II folgende Anmerkung: 

Die meisten von uns sind bestrebt, nicht den ganzen Tag von 
Assistentinnen umgeben zu sein. Im Gegensatz zur Meinung 
vieler Leistungsträger hält sich dieses Vergnügen oft in engen 
Grenzen. Andererseits ist die Evolution mit der Erschaffung von 
Assistentinnen mit einem ĂStand-by-Schalterñ, nach dessen 
Betätigung diese im Keller verschwinden, nicht bezahlt werden 
müssen und nach erneutem Knopfdruck wieder hilfsbereit prä-
sent sind, deutlich im Rückstand. 

Mit anderen Worten: Den Bestrebungen mancher Leistungsträ-
ger, den Hilfebedarf auf z.B. 15 Stunden und 37 Minuten täglich 
zu begrenzen, obwohl ein tatsächlicher Rund-um-die-Uhr-Bedarf 
besteht, muss widersprochen werden. Denn diese 15 Stunden 
und 37 Minuten fallen - selbst wenn die Ermittlung fehlerfrei ab-
gelaufen ist - nie Ăam St¿ckñ an. Dabei ist es in der Praxis nicht 
realisierbar, für die zu erwartende Stückelung der Zeiten auch 
tatsächlich Assistentinnen zu finden. Denn unterhalb der Rund-
um-die-Uhr-Arbeitszeit müssten diese aus der näheren Umge-
bung kommen, was die Assistenzsuche wesentlich erschwert. 
Das Hauptargument jedoch besteht darin, dass z.B. sich Ihr Aus-
scheidungsbedarf dann dringend einstellt, wenn die Assistentin 
gerade gegangen ist und erst in drei Stunden wieder erscheint. 

Aus diesem Grund unterteilen wir den Tag in drei Gruppen: 

Arbeit 0 

In dieser Zeit benötigen Sie keine bezahlte Assistenz. Sie 
kommen z.B. alleine zurecht oder Lebenspartnerinnen, ehren-
amtliche Helferinnen (Freundinnen, Nachbarinnen) unterstützen 
Sie. Aus den Erfahrungen langjähriger Beratungsarbeit warnen 
wir Sie davor, diese Stundenzahl zu hoch anzusetzen. Diese 
Stunden fließen natürlich nicht in die Kalkulation ein. 

Arbeit I 

Stunden, die mit dem vereinbarten Lohn in voller Höhe bezahlt 
werden. 

Arbeit II 

Hierbei handelt es sich um Bereitschaftsstunden. In dieser Zeit 
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ist die Assistentin anwesend, steht allerdings nur für unvorher-
gesehen Arbeitseinsätze zur Verfügung: Praktische Beispiele: 
vereinbarte Pausen, Nachtruhe. Die Bezahlung richtet sich nach 
der Wahrscheinlichkeit des Einsatzes. Folgende Abstufung der 
Bezahlung ist denkbar, soll aber nur als Anhaltspunkt dienen: 

a) Ein Einsatz in dieser Zeit ist sehr unwahrscheinlich (weniger 
als zehn Einsätze im Jahr: Bezahlung 10-20% des Normal-
lohnes. 

b) Ein Einsatz in der Bereitschaftszeit kommt immer mal vor 
(bis zu 50 Einsätze im Jahr): Bezahlung 30-40% des Nor-
mallohnes. 

c) Ein Einsatz in der Bereitschaftszeit kommt öfters vor (fast 
jede Nacht): Bezahlung 50% des Normallohnes. 

d) Ein Einsatz in der Bereitschaftszeit kommt regelmäßig vor. 
Hier kann nach Einsatzhäufigkeit in der Nacht abgestuft 
werden: 

¶ einmal die Nacht: Bezahlung 70% des Normallohnes. 

¶ zweimal die Nacht: Bezahlung 90% des Normallohnes. 

¶ öfters: Hier sollte keine Abwertung mehr stattfinden, da 
der Erholungswert der Nacht dahin ist. Diese Zeit sollte 
also der Arbeit I zugeschlagen werden. 

Prozentwert 
Urlaubsgeld 

Sollten Sie Urlaubsgeld bezahlen, geben Sie bitte hier einen Pro-
zentsatz ein. Der Betrag wird dann aus dem Monatseinkommen 
ermittelt. 

Prozentwert 
Weihnachtsgeld 

Sollten Sie Weihnachtsgeld bezahlen, geben Sie bitte hier einen 
Prozentsatz ein. Der Betrag wird dann aus dem Monatsein-
kommen ermittelt. 

Krankheitstage Bei dieser Stundenzahl handelt es sich um eine kalkulatorische 
Größe. Es lässt sich selbstverständlich nicht vorhersagen, ob 
und in welchem Umfang Ihre Assistenz arbeitsunfähig krank 
wird. Hiermit soll lediglich erreicht werden, dass diese Position 
nicht vergessen wird. Sie können damit auch Ihr Risiko kalkulie-
ren, indem Sie zwischen 0 und beispielsweise 100 Tagen 
wechseln und sich die jeweiligen Ergebnisse unten anschauen. 

Für die Ermittlung der Höhe eines Persönlichen Budgets wird 
empfohlen, diesen Wert entweder sehr hoch oder mit 0 anzu-
setzen. 

Wenn der Leistungsträger in die Zielvereinbarung aufnehmen 
will, dass damit alle Aufwendungen aus den Assistenzverhält-
nissen abgegolten sind, kann der Wert dafür nicht hoch genug 
sein (mindestens 50 Tage). Manche Leistungsträger sind auch 
der Ansicht, dass die Entgeltfortzahlung alleiniges Risiko des 
Arbeitgebers sind. Da wir jedoch nur Betriebe und keine ge-
winnorientierte Unternehmen haben, können wir auch keine 
Risiken tragen. 

Wird dagegen fairerweise vereinbart, dass entstehende Kosten 
der Entgeltfortzahlung außerhalb des Budgets "spitz", das heißt, 
mit den tatsächlichen Kosten (Brutto + AG-Anteil - Erstattung 
der Krankenkasse) der Entgeltfortzahlung abgewickelt werden, 
sind hier 0 einzutragen. 

Einarbeitungstage Sofern Sie neue Assistentinnen und Assistenten von den Kol-
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leginnen und Kollegen einarbeiten lassen, können Ihnen 
Mehrkosten entstehen. Es steht Ihnen jedoch auch frei, diese 
Einarbeitungszeiten geringer oder gar nicht zu bezahlen. Sie 
können also selbst entscheiden, ob und wie viel Tage Sie 
hier eintragen. 

Weiterbildung Wenn z.B. bei beatmeten Menschen die ständige Weiterbildung 
des Assistenzteams erforderlich ist, werden hier die entspre-
chenden Tage eingegeben 

Feiertage Gearbeitete Feiertage werden durch bezahlte Freizeit an ande-
ren Tagen ausgeglichen (§ 11 Absatz 3 Satz 2 ArbZG). Zu-
schläge für gearbeitete Feiertage sind hierin nicht enthalten. 
Eingetragen wurden die maximal möglichen Feiertage (ein-
schließlich Oster- und Pfingstsonntag). 

Urlaubstage Sie müssen mindestens den gesetzlichen Urlaubsanspruch 
gewähren. Das sind vier Wochen. Benötigen Sie an 7 Tagen in 
der Woche Assistenz, müssen Sie somit 28 Urlaubstage bezah-
len. Für die Kalkulation ist es unerheblich, wie viele Assistenten 
sich diesen Anspruch teilen. Hinweise zur Berechnung finden 
Sie unter Tipps für Arbeitgeber auf der ForseA-Homepage. 

Beitragssätze Diese sollten jeweils aktuell eingestellt sein. Auskunft erteilen 
die Krankenkassen.  

Erstattung der 
kalk. Entgeltfort-
zahlungskosten 

Hier sollten maximal 70% eingetragen werden, da die jeweilige 
Krankenkasse Ihrer Assistentinnen unterschiedliche Erstat-
tungssätze anbieten und die frühere Maximalerstattung von 
80% nur noch selten anzutreffen ist. 

Berufs- 
genossenschaft 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg beispielsweise kostet im 
Jahr 2011 je Vollzeitkraft 54 Euro. 

Unterkunftskosten Ausgleich für die Bereitstellung des zusätzlichen Wohnraumes 
für die Assistenz. Im Zweifelsfall empfehlen wir den Sachbe-
zugswert für freie Unterkunft (2012 = 212,- ú monatlich) 

Regiekosten Mit diesem Betrag werden die Kosten für Stellenanzeigen, Pa-
pier, Computer, Druckertinte, Telefon, Porto etc. abgedeckt. Wir 
empfehlen hier eine nachweislose Pauschale, damit nicht 
Kleinbelege gesammelt werden müssen.  

Kosten der 
Lohnabrechnung 

Ein Steuerberater kostet je einzelner Lohnabrechnung je Assis-
tenzperson derzeit zwischen 10 und 20 Euro. Hinzu kommen 
Pauschalen für die Neuanlage Ihres Betriebes sowie für Ein- 
und Austritte. Es können also schon größere Beträge zusam-
menkommen. Sofern Sie eine kaufmännische Ader haben und 
mit dem PC und Internet zurechtkommen, gibt es für ForseA-
Mitglieder auch die Möglichkeit, für 10 Euro im Jahr eine Grup-
penlizenz für ein Lohnabrechnungsprogramm und für weitere 10 
Euro ein Handbuch hierzu zu erwerben. 

Kosten der Be-
gleitperson (gem. 
§§ 22, 23 Einglie-
derungshilfever-
ordnung) 

Ob es sich um notwendige Kino- oder Theaterkarten handelt 
oder auch zusätzliche Reise- und Übernachtungskosten der 
Assistenz. Diese Kosten sind erstattungspflichtig im Sinne der 
Eingliederungshilfe-Verordnung. Sinnvollerweise wird hier vor-
sorglich ein Pauschalbetrag eingestellt, der damit in das Budget 
einfließt. Unterlassen Sie das, müssten Sie entstehende Kosten 
an den übrigen Assistenzkosten einsparen, z.B. früher ins Bett! 
Hierher gehören auch Mehrzeiten der Assistenz, wenn auf Rei-
sen mehr Arbeitsstunden als zuhause erforderlich werden. 

Beratung und Kosten für Beratung und Unterstützung sind nach § 17 SGB IX 
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Unterstützung Gegenstand des Bedarfes. 

§ 17 Ausführung von Leistungen, Persönliches Budget 

(3) ... Persönliche Budgets werden auf der Grundlage der nach 
§ 10 Abs. 1 getroffenen Feststellungen so bemessen, dass der 
individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderli-
che Beratung und Unterstützung erfolgen kann. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Krankenversicherung der offizielle Beitragssatz aller 
Krankenkasse abzüglich 0,90%-Punkte gerechnet wird. Der Zusatzbeitrag in Höhe von 
0,9% (für Zahnersatz und Krankengeld wird ja von Ihrer Assistentin alleine getragen. 
Ebenso verhält es sich mit dem Kinderlosen-Beitrag in der Pflegeversicherung. 
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1.7 7BSuche geeigneter Assistentinnen 

Steht der zeitliche Bedarf fest, ist die Finanzierung beantragt bzw. bewilligt, gilt es zu 
überlegen, wie viel Assistentinnen diesen abdecken sollen. Grundsätzlich gilt: Je mehr 
Assistentinnen, desto leichter überbrückt man Ausfallzeiten der Assistentinnen wie 
Krankheit, Urlaub etc. Assistentinnen, die ihren kompletten Lebensunterhalt aus der 
Assistenztätigkeit bestreiten, benötigen in der Regel einen bestimmten Mindestver-
dienst und diesem entsprechende Arbeitsstunden. Wenige Assistentinnen bedeuten 
einen höheren Verdienst für die/den einzelnen, aber ein größeres Risiko für die Arbeit-
geberin bei Ausfall einer/eines Assistent/in. 

Viele Frauen bevorzugen weibliche Assistenz. Besonders im Bereich der Intimpflege 
wünschen Frauen immer seltener die Hilfeleistungen durch Zivildienstleistende oder 
andere Männer. Da es immer wieder zu sexuellen Übergriffen auf behinderte Frauen  
kommt, aber auch sonst das Schamgefühl der Frauen verletzt wird, ist diese Forderung 
durchaus verständlich und legitim. 

Assistentinnen kommen aus den verschiedensten Bereichen. Besonders in Städten mit 
Universitäten und Hochschulen leben viele Studentinnen, die auf diese Art und Weise 
neben dem Studium Geld verdienen möchten. Aber auch jede/r andere kommt für die-
se Tätigkeiten in Frage, sofern die Vorstellungen von Arbeitgeberin und Assistentin 
übereinstimmen. Die wenigsten behinderten Arbeitgeberinnen benötigen und/oder 
wünschen  ausgebildete Krankenschwestern oder -pfleger. Es gibt die unterschied-
lichsten Arbeitsverhältnisse. Welches oder welche Kombination das sinnvollste Modell 
darstellt, muss jede/r individuell für sich entscheiden. 

1.7.1 48BAssistenzwerbung 

Für die Assistenzwerbung bieten sich ebenfalls die verschiedensten Möglichkeiten. 
Schon manches Arbeitsverhältnis kam durch Mundpropaganda zustande. Sinnvoll sind 
Aushänge an schwarzen Brettern in den Hochschulen oder bei Jugendtreffs. Manche 
Supermärkte verfügen gleichfalls über kostenlose Anschlagtafeln. 

Arbeitsämter können helfen, sind jedoch erfahrungsgemäß in der Regel nicht sehr fle-
xibel. Sie bieten eine Assistenzstelle in ihren Computern z.B. oft nur Interessentinnen 
für den hauswirtschaftlichen Bereich an, selbst wenn man betont, dass der geeignete 
Personenkreis viel größer ist. Sinnvoller ist es, den Internetservice der Arbeitsämter zu 
nutzen. Dort können Stellenangebote kostenlos sowohl regional als auch bundesweit 
offeriert werden. 

Sehr gute Möglichkeiten bieten Kleinanzeigen in Tageszeitungen. Manche Tageszei-
tungen geben ein kostenloses Wochenblatt heraus. Die Kleinanzeigen darin sind oft 
recht kostengünstig. Sie werden von sehr vielen Menschen gelesen, da sie jeder 
Haushalt bekommt, selbst wenn er die jeweilige Tageszeitung nicht abonniert hat. 

Eine interessante, die Neugier weckende AnzeigeF, verspricht mehr Erfolg als eine 
langweilige. Wer schreibt: ĂBetreuer gesucht....ñ, darf sich nicht wundern, wenn sich 
ĂBetreuerñ melden. 

Die Bezeichnungen ĂPflegerñ oder ĂBetreuerñ schrecken zudem alle Kandidaten ab, die 
keine entsprechende Ausbildung haben. Kurze, knappe Informationen machen poten-
zielle Bewerber neugierig. Natürlich rufen immer wieder auch Menschen an, die mit der 
Bezeichnung Behindertenassistentin nichts anfangen können. Das findet man jedoch 
sehr schnell heraus. 

Die Adresse sollte in einer Anzeige niemals veröffentlicht werden. Sonst stehen unter 
Umstªnden plºtzlich unliebsame ĂBesucherñ unangemeldet vor der T¿r. Man kann eine 
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Chiffre-Nummer angegeben. Nicht jede/r Bewerber/in kennt sich jedoch damit aus oder 
scheut die Mühe einer schriftlichen Bewerbung. Außerdem muss man die entspre-
chenden Bewerbungen von der Geschäftsstelle der Zeitung abholen. Einfacher ist es, 
die Telefonnummer anzugeben. Sobald die Anzeige geschaltet ist, sollte der/die Assis-
tenznehmer/in entweder zu Hause sein oder einen Anrufbeantworter benutzen. 

Anzeigenbeispiele 

Der etwas andere Job 
BehindertenassistentIn in Blockarbeitszeit gesucht. Keine Vor-
kenntnisse erforderlich. Näheres unter Tel. é 

 
Sie sind arbeitslos? 
Vielleicht habe ich die richtige Stelle für Sie. Suche Behinderten-
assistentIn in Teilzeit. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Infos 
erteilt Tel. é 
 
Suche BehindertenassistentIn 
Arbeitszeit nach Vereinbarung. Zehn Tage im Monat. Führer-
schein Voraussetzung. Bitte anrufen bei Tel. é 
 
Behinderte Physikstudentin sucht AssistentIn 
Zur stundenweise Hilfe und Begleitung. Bitte nur NichtraucherIn-
nen melden unter Tel. é 

 

Am Telefon kann man schon die erste Vorauswahl treffen. Nicht jede/r Anrufer/in eignet 
sich für die angebotene Stelle. Manchmal stimmen die zeitlichen Vorstellungen nicht 
überein, oder ein/e Bewerber/in stellt sich unter der Anzeige etwas anderes vor, als es 
seinen/ihren Interessen oder Fähigkeiten entspricht. Es ist sinnvoll, am Telefon nicht zu 
viele Einzelheiten aus Intim- und Privatsphäre zu erzählen. So kann die Antwort auf die 
Frage nach der Art der Tªtigkeit lauten: ĂIch benºtige bei allen Dingen des tªglichen Le-
bens Hilfe. Das bedeutet Assistenz bei der Körperpflege, wie waschen, anziehen und 
den Toilettengängen. Außerdem muss der Haushalt versorgt werden. Wenn ich das 
Haus verlasse, begleiten mich meine Assistentinnen.ñ Welche Handgriffe beim Anziehen 
oder bei den Toilettengängen benötigt werden, klärt man beim persönlichen Vorstel-
lungsgespräch. 

Sowohl beim ersten telefonischen Kontakt als auch beim persönlichen Vorstellungsge-
sprªch erweisen sich ĂChecklistenñ als sehr hilfreich. Beim Telefonat ist die ĂChecklis-
teñ k¿rzer. Sie verzichtet auf Details und versucht die grundsätzliche Eignung des/der 
Bewerbers/in zu ermitteln. 

1.7.2 49BĂChecklisteñ f¿r das Telefongesprªch 

¶ grobe Beschreibung der Tätigkeiten (Körperpflege, Haushalt, Vorlesen, Begleitung 
usw.) 

¶ zeitlicher Umfang des Assistenzverhältnisses 

¶ Verdienst 

¶ Entfernung Wohnort der Assistentinnen und Möglichkeiten zur Arbeitsstelle zu ge-
langen (eigener PKW, öffentliche Verkehrsmittel) 

¶ fachliche Qualifikation, (schon früher beruflich oder privat Kontakt zu behinderten 
Menschen, eventuell Pflege von Familienangehörigen, Erfahrung in der Hausarbeit) 

¶ körperliche Qualifikation (Bewerberinnen mit z.B. Bandscheibenschaden eignen 
sich selten, ebenso Schwangere) 
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¶ falls der Führerschein benötigt wird, danach fragen 

¶ falls wichtig, fragen ob der/die Assistent/in raucht bzw. falls der/die Assistenzneh-
mer/in raucht, das auch erwähnen. 

¶ das gleiche gilt für Essensgewohnheiten, falls der/die Bewerber/in im Hause des/ 
der Assistenznehmer/in isst (vegetarisch, vegan, Diäten)   

Stimmen die besprochenen Vorstellungen überein und besteht weiterhin beidseitiges 
Interesse, wird ein persönliches Gespräch vereinbart. Bitte denken Sie daran, der Be-
werberin vorab zu sagen, besser noch zu schreiben, dass Sie keine Vorstellungskos-
ten übernehmen können. Ansonsten wären Sie hierzu verpflichtet! 

1.7.3 50BVorstellungsgespräch 

Dieses persönliche Vorstellungsgespräch ist sehr wichtig. Natürlich kann man nieman-
den in einem vielleicht einstündigen Gespräch genau kennen lernen. Gesprächsleiterin 
muss immer der/die behinderte Arbeitgeber/in sein. Versuchen Bewerberinnen schon 
bei diesem Gespräch zu dominieren, werden sie das während ihrer Tätigkeit auch tun. 
Behinderte Arbeitgeberinnen müssen zweifelsfrei vermitteln, welche Art der Assistenz 
sie benötigen. Die Verantwortung und die Weisungsbefugnis liegen bei ihnen. Sie be-
nötigen Assistentinnen und keine Betreuerinnen. Assistentinnen, die das nicht akzep-
tieren und ihren Arbeitgeberinnen die eigenen Lebensansichten aufdrängen wollen, 
eignen sich nicht für diese Tätigkeiten. Wirkt ein/e Bewerber/in schon beim Vorstel-
lungsgespräch unsympathisch, sollte man sich nicht auf ein Arbeitsverhältnis einlas-
sen. 

Natürlich verkörpern Assistentinnen keine Sklaven, die man nach Belieben komman-
dieren kann. Behinderte Arbeitgeberinnen müssen selbstverständlich die Rechte ihrer 
Assistentinnen wahren. Schikanierte Assistentinnen werden das Arbeitsverhältnis bald 
lösen. 

Eine ausf¿hrlichere ĂChecklisteñ als beim Telefonat (im Kopf oder auch schriftlich) hilft 
auch beim persönlichen Gespräch, wichtige Punkte nicht zu vergessen. 

1.7.4 51BMögliche Punkte der ĂVorstellungs-Checklisteñ 

¶ genaue Beschreibung der Tätigkeiten. Manche Bewerberinnen fragen nach dem 
genauen Tagesablauf. Feste Uhrzeiten für etwaige Tätigkeiten können angegeben 
werden. Man sollte sich jedoch auf keinen Fall Ăfestnagelnñ lassen. Ein freies Leben 
außerhalb einer Anstalt beinhaltet unter anderem die Möglichkeit, den Tagesablauf 
spontan und flexibel, den jeweiligen Wünschen und Bedürfnissen angepasst, zu ge-
stalten. 

¶ genaue Vorstellung von Arbeitszeit und Umfang (Anzahl der Arbeitstage  bzw. -
stunden) 

¶ Art des Arbeitsverhältnisses (geringfügige Beschäftigung, Vollzeitbeschäftigung, usw.) 

¶ genauer Verdienst (brutto und netto) 

¶ Beginn des Arbeitsverhältnisses 

¶ Dauer der Probezeit 

¶ Bezahlung während der Probezeit 

¶ Dauer des Arbeitsverhältnisses (zum Beispiel ein Jahr Praktikum, unbefristet) 

¶ nochmaliges genaues Befragen bei benötigten Qualifikationen 

¶ einer Beschäftigung entgegenstehende gesundheitliche Probleme (z.B. Rücken-
schäden) 

¶ Führerschein (sicherheitshalber zeigen lassen) 

¶ falls die/der Bewerber/in Kinder hat, klären, ob die Versorgung der Kinder während 
der Arbeitszeit zuverlässig gesichert ist 

¶ Hinweis auf eventuelle Vertretungsbereitschaft, falls eine/r der anderen Assisten-



 
 

Ratgeber für behinderte ArbeitgeberInnen und solche, die es werden wollen                                                     

 
_____________________________________________________________________ 
 
 

aktualisierte Ausgabe Januar 2012 Seite 54 von 111 gedruckt am 21.01.2012   

ten/innen kurzfristig ausfällt (zum Beispiel bei Krankheit anderer Assistentinnen) 

¶ Urlaub 

¶ eventuelles Fahrgeld (falls vom Kostenträger bewilligt) 

¶ Einmalzahlungen wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld (falls vom Kostenträger be-
willigt) 

¶ Ausfüllen eines Personalbogens 

¶ falls besondere Vorstellungen oder Wünsche bestehen, wie abends des öfteren 
lange fortgehen, diese erwähnen (ein 50-jähriger Assistent hat nicht unbedingt Lust, 
dreimal in der Woche in eine Disco zu gehen) 

¶ Bedeutung von Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit betonen 

¶ unbedingt klären, ob Unsicherheiten oder Fragen der Bewerberinnen vorhanden 
sind 

¶ Hinweise auf Schweigepflicht. Den Bewerberinnen gegenüber ausdrücklich beto-
nen, dass sie der Schweigepflicht gegenüber Dritten unterstehen und dass anderer-
seits ihr Recht auf Datenschutz gewährt wird.  

Bewerberinnen sollten nicht zu einer sofortigen Entscheidung gedrängt werden, selbst 
dann nicht, wenn eine dringende Einstellung erforderlich ist. Auch für behinderte Ar-
beitgeberinnen ist Bedenkzeit hilfreich. Vielleicht stehen weitere Vorstellungsgespräche 
an.  

Die endgültige Auswahl kann dann erst nach dem letzten Gespräch getroffen werden. 
Gibt es mehrere sympathische Bewerberinnen, fällt die Entscheidung unter Umständen 
schwer. 

Absagen und Zusagen sollten schriftlich oder mündlich, je nach Vereinbarung, erfol-
gen. Sinnvoll ist bei Absagen seitens der Arbeitgeberin die Frage, (natürlich nur bei 
geeigneten Bewerberinnen) ob der Personalbogen aufbewahrt werden darf. Falls zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder ein/e Assistent/in gesucht wird, kann man zunächst 
diese, nun schon bekannten, Bewerberinnen kontaktieren. Außerdem kann man die 
Bewerberinnen fragen, ob man deren Telefonnummer an andere behinderte Arbeitge-
berinnen weitergeben darf, falls diese Assistentinnen suchen. 

1.7.5 52BEinstellung und Einarbeitung der Assistentinnen 

Stimmen die Vorstellungen von Assistenznehmerin und Assistentin überein und ist die 
Finanzierung geklärt, kann der/die Assistent/in die Tätigkeit aufnehmen. Dafür schlie-
ßen beide Parteien einen Arbeitsvertrag. Ausführliche Erläuterungen zur Verwaltung 
des Assistenzbetriebes finden Sie in Punkt 2. 

In den ersten Tagen der Einarbeitungszeit sollten neu eingestellte Assistentinnen nach 
Möglichkeit mit erfahrenen Assistentinnen zusammenarbeiten. Vieles kann der/die Ar-
beitgeber/in selbst erklären. Oft ist es jedoch sinnvoll, Handgriffe zu sehen, besonders 
wenn der/die Neue nicht über Erfahrungen im Körperpflegebereich verfügt und zu-
nächst einmal Hemmschwellen überwinden muss. Es ist leichter darüber zu reden, 
jemandem beim Toilettengang zu helfen, als das dann tatsächlich zu tun. 

Natürlich muss vorher geklärt werden, ob die Kostenträger diese Überlappung bezah-
len. Verweigern sie die Bezahlung, kann man notfalls vorab mit den neuen Assistentin-
nen klªren, ob diese ein paar Tage ohne Bezahlung Ămitlaufenñ. Werden nur einfache 
Assistenzleistungen benötigt, reicht eine Einweisung durch den/die Assistenznehmer/in 
aus. 

Die Einarbeitungszeit erfordert Geduld von allen Beteiligten. Nicht jede/r verfügt über 
die gleiche Auffassungsgabe. Manche Menschen lernen sehr schnell, andere brauchen 
länger, bis sie ihre Aufgaben beherrschen. Selbst bei viel gutem Willen aller Beteiligten 
zeigt sich manchmal in der Einarbeitungsphase, dass der/die Assistent/in nicht für die 
Arbeit geeignet ist. Auftretende Probleme sollten sofort in einem ruhigen Gespräch 
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besprochen werden. Oft kann man Unklarheiten und Missverständnisse auf diesem 
Wege lösen. Ständig verdrängte Probleme erzeugen Frustrationen, die sich unter Um-
ständen nicht mehr beseitigen lassen. Eignet sich der/die Assistent/in nicht oder stellen 
sich auftretende Probleme als unüberwindbar heraus, sollte das Arbeitsverhältnis so 
bald als möglich gelöst werden. 

Im Idealfall wächst zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin ein sehr zufrieden stel-
lendes Vertrauensverhältnis als Basis für ein lang andauerndes Arbeitsverhältnis. Nicht 
aus jedem guten Verhältnis erwächst eine Freundschaft. Gegenseitige Achtung, Res-
pekt, sowie Offenheit und Ehrlichkeit sind jedoch wichtige Voraussetzungen, ohne die 
es nicht geht. 

Behinderte Arbeitgeberinnen müssen ihre Wünsche klar formulieren. Wenn sie das 
Gefühl haben, der/die Assistent/in hat die übertragene Aufgabe nicht richtig verstan-
den, sollte der/die Arbeitgeber/in sich noch einmal vergewissern. Besonders in der 
Einarbeitungsphase sind manche Assistentinnen sehr unsicher. Sie trauen sich nicht 
immer nachzufragen, obwohl das während der Anfangszeit immer wieder betont wer-
den sollte, wollen aber auch nicht als ungefällig gelten. Dadurch kommt es manchmal 
zum so genannten Ăblinden Aktionismusñ. Das heiÇt, es wird irgendeine Arbeit ausge-
führt in der Hoffnung, dass es die richtige sei. 

Mit der Zeit kennen die Assistentinnen ihre Aufgaben und die Gewohnheiten ihrer Ar-
beitgeberinnen; und die Sicherheit im Umgang miteinander wächst. 

Eventuelle Unpünktlichkeit, Schlampigkeit, Nachlässigkeit und ähnliches müssen von 
Arbeitgeberinnen sofort angesprochen werden, wenn sie das Maß des Tolerierbaren 
übersteigen. 
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1.8 Was die Assistentin wissen sollte é 

Wird eine Assistentin eingestellt, sollten mit ihr die grundlegenden Richtlinien für die 
Tätigkeit als Assistentin in Ihrer Privatsphäre besprochen werden. Es können von 
vornherein Missverstªndnisse vermieden werden, wenn die Ăneueñ Assistentin weiÇ, 
was von ihr erwartet wird.  

So können zum Beispiel die Richtlinien für die Assistentin formuliert werden: 

Was Sie als Assistentin wissen sollten é 
 
Oberstes Ziel ist es, dass ich mein Leben selbstbestimmt leben kann. Ich entscheide 
über alle Bereiche meines Lebens. Ich kann selbst für mein Wohlbefinden sorgen. 
Das ist ein mich ganz allein betreffender Teil meiner Entscheidungen. Sie als Assis-
tentin sind diejenige, die dazu beiträgt, dass ich mein Leben selbstbestimmt leben 
kann. Ich informiere Sie darüber, wann ich etwas brauche. Es ist wichtig, dass Sie 
sich das immer wieder bewusst machen. Es geht darum, meine Bedürfnisse und 
meine Art zu leben zu respektieren. Es geht nicht darum, ob Ihnen meine Art zu le-
ben zusagt oder gefällt.  
 
Sie bewegen sich in meiner Privatsphäre und meinem Haushalt und meine Anwei-
sungen entsprechen natürlich meiner Lebensweise, meinen Empfindungen und mei-
nem Geschmack. Es geht es nicht um Ihre Meinung oder Ihren Geschmack, daher 
möchte ich auch keine Bewertung von Ihnen als Assistentin. Sie brauchen Ihre Per-
sönlichkeit nicht an der Haustür abzugeben, aber Sie sollten sich zurücknehmen 
können.  
 
Kommunikation  
Durch die Nähe in der Persönlichen Assistenz ist es unumgänglich, Probleme und 
Unzufriedenheiten anzusprechen. Auch können Missverständnisse auftreten. Daher 
ist es für eine entspannte Arbeitsatmosphäre notwendig, Probleme zu klären und 
diese aus dem Weg zu räumen. Ich bin offen für Klärungen und bereit für Gesprä-
che. Sollte das einmal ein für mich unpassender Moment sein, werde ich Ihnen ei-
nen anderen Zeitpunkt vorschlagen.  
 
Ein anderer wichtiger Punkt sind verschiedene Stimmungen und Launen. Ich bin na-
türlich auch manchmal traurig oder wütend oder habe einfach schlechte Laune. Sie 
sollen sich nicht von meiner Laune anstecken lassen und diese nicht persönlich 
nehmen oder auf sich beziehen. 
 
Anweisungen 
Ich formuliere meine Anweisungen und Aufträge für Sie als Assistentin sehr genau, 
um Missverständnisse von vornherein auszuschließen. Dennoch kann es sein, dass 
Sie mich nicht richtig verstehen. Bei Unsicherheiten fragen Sie bitte nach und ver-
gewissern sich, dass Sie mich richtig verstanden haben. Tun Sie nichts, von dem Sie 
glauben, ich hªtte das vielleicht gemeint. Antworten, die Sie mit: ĂIch dachte éñ for-
mulieren würden, sind von vornherein falsch. Diese spiegeln Ihre Vorstellung oder 
Meinung wider und nicht meine. 
 
Kritik 
Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, ist mein Hinweis oder meine Kritik, berechtigt. Ich 
werde Fehler oder falsche Ausführung von Anweisungen immer ansprechen, damit 
Sie diese zeitnah korrigieren (können). Dadurch will ich vermeiden, dass sich einmal 
eingeschlichene Fehler festsetzen. 
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Gerade neuen Assistentinnen werden Fehler unterlaufen bis sie alle gängigen 
Handgriffe gelernt haben. Ich denke nicht automatisch, dass Sie alles falsch ma-
chen, wenn Ihnen Fehler passieren. Es ist nicht nötig, auf Kritik verunsichert zu rea-
gieren und es ist unangemessen auf Kritik wütend zu reagieren.   
 
Ich wünsche uns eine gute Zusammenarbeit! 

 
Sie können diese Richtlinien ggf. schriftlich aushändigen. So hat die Assistentin eine 
Orientierungshilfe und kann bei Unsicherheit nachschauen. Dabei sollte darauf hinge-
wiesen werden, dass es sich hierbei um ein Ăinternesñ Schriftst¿ck handelt, das nicht 
mit nach ĂdrauÇenñ genommen werden darf. 

Genauso hilfreich ist es, Anweisungen, die regelmäßig auf die gleiche Weise erledigt 
werden sollen bzw. deren Erledigung besondere Beachtung bedarf, in einer Liste zu-
sammen zu stellen.   

Hier ist ein Beispiel, wie eine derartige Aufstellung aussehen kann: 

 

1. Ihr solltet eure Morgentoilette beendet haben, wenn ich aufstehe. 
 
2. Nach meiner Morgentoilette 
- das Bett richten (Laken glatt ziehen, Decke aufschütteln, Kissen und Decke zu-
rechtlegen) 
- Lüften (im Winter vorher die Heizung runterdrehen, Fenster schließen - nicht ver-
gessen) 
 
3. Nach dem Frühstück 
- alle Zimmer lüften (keinen Durchzug) 
- Bad saubermachen (Handtücher zum Trocknen auf den Balkon hängen, Toilette 
mit Reiniger putzen - kurz einwirken lassen, Waschbecken mit Allzweckreiniger put-
zen, alle Wasserflecke entfernen - auch an den Armaturen und am Spiegel) 
- nachschauen, ob Pflanzen Wasser brauchen und ggf. gießen (nicht schütten) 
 
4. Nach jeder Mahlzeit 
- Tisch abräumen und abwischen 
- Essenreste in den Bio-Müll (nicht in die Toilette) 
- Geschirr in den Geschirrspüler stellen ggf. vorher kurz abspülen 
 
5. Nach dem Abendessen 
- Geschirrspüler einschalten 
- Müll wegbringen und neue Müllbeutel einhängen 
- nicht spülmaschinengeeignetes Geschirr (empfindliche Gläser, Geschirr mit Gold-
rand, Besteck mit Holzteilen etc.) von Hand spülen 
- Küche in Ordnung bringen (Arbeitsplatte, Herd abwischen, Spüle abwischen und 
trocken reiben - alle Wasserflecke entfernen, auch von der Armatur) 
 
5. Allgemeines 
- gewaschene Wäsche trocken abnehmen, zusammenlegen und einsortieren 
- wenn Dinge rumstehen fragen und wegräumen 
- nichts einfach wegwerfen, gilt auch für ungeniessbar aussehende Lebensmittel 
(sonst landet der Edelschimmelkäse fälschlicherweise im Müll) 
- Kleckerflecke sofort wegwischen 
- Gläser oder Flaschen immer mit Untersetzer auf den Tisch 
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- wenn etwas bald aufgebraucht ist, Bescheid sagen (z.B. Toilettenpapier, Küchen-
rolle, Müllbeutel, Kalktabs etc.) 
- keine Essenreste, Papiertaschentücher, Küchenrolle oder andere Hygieneartikel in 
die Toilette werfen 
- mit dem Wasserkocher nur soviel Wasser erhitzen wie benötigt, kein Wasser im 
Wasserkocher lassen 
 
6. und als letztes é 
é alles sollte so aussehen, wie ihr es euch w¿nscht, wenn ihr wiederkommt! 
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2 1BDie Verwaltung des Assistenzbetriebes 

2.1 10BAnmeldung eines Betriebes im Privathaushalt 

USteuernummer 
Zunächst beantragt der/die behinderte Arbeitgeber/in eine Steuernummer bei sei-
nem/ihrem zuständigen Finanzamt, sofern er/sie nicht ohnehin über eine eigene (pri-
vate) Steuernummer verf¿gt. Danach meldet er/sie sich bei Ăseinemñ Finanzamt als 
Arbeitgeber/in (Achtung: Privathaushalt, kein Gewerbe!) an. 

UBetriebsnummer 
Des Weiteren muss eine Betriebsnummer beantragt werden. Dies geschieht unter der 
e-Mail-Adresse:  

betriebsnummernservice@arbeitsagentur.de 

Benötigt wird neben der Anschrift auch die Information über die Art des Betriebes. 
Wichtig ist hier die Mitteilung: ĂKein Gewerbe, sondern Betrieb im eigenen Haushaltñ. 

UBerufsgenossenschaftliche Unfallversicherung 
Behinderte Arbeitgeberinnen müssen ihre Assistentinnen bei einer Unfallversicherung 
anmelden. In den einzelnen Bundesländern sind verschiedene Versicherungen zu-
ständig, so z.B. in Baden-Württemberg die Unfallkasse Baden-Württemberg. Die Ad-
ressen sind im Kapitel 2.3.2. aufgelistet 

Diese Versicherungen erstatten bei Arbeits- und Wegeunfällen die Krankheitskosten 
und im Falle einer daraus resultierenden Erwerbsunfähigkeit eine berufsgenossen-
schaftliche Zusatzrente (zur normalen EU-Rente). Lediglich Assistentinnen im Haus-
haltscheckverfahren müssen nicht angemeldet werden. Diese sind über die Minijob-
Zentrale automatisch mit versichert. 

2.2 11BUmlageverfahren und Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

2.2.1 61BUmlageverfahren der gesetzlichen Krankenkassen 

Damit Kleinarbeitgeber (bis 30 Beschäftigte) durch Krankheiten ihrer Arbeitnehmer und 
den damit verbundenen Entgeltfortzahlungen nicht in den finanziellen Ruin getrieben 
werden, sind sie verpflichtet, am Umlageverfahren U1 und U2 teilzunehmen. Dadurch 
erhalten Arbeitgeberinnen einen Teil der Entgeltfortzahlungskosten bei Erkrankungen 
ihrer Assistentinnen auf Antrag zurückerstattet. 

Je nach Vereinbarung mit der Krankenkasse erstattet diese die Kosten der krankheits-
bedingten Bruttolohnfortzahlungskosten, z.B. 60, 70 oder, heutzutage seltener, 80%. 
Der Arbeitgeberanteil wird nicht erstattet. Empfehlenswert ist es, die Kostenübernahme 
der höchsten Stufe zu vereinbaren. Das kostet nur wenig mehr, erspart aber den Ar-
beitgeberinnen unter Umständen viel Geld, wenn die Assistentinnen (öfter) krank wer-
den.  

Die Beiträge für die U1 und U2 sind reine Arbeitgeberbeiträge und werden für alle As-
sistentinnen gezahlt. Obwohl die Leistungen der U2 nur Schwangere betreffen, müs-
sen diese Beiträge beruhend auf dem Gebot der Gleichbehandlung auch für Assisten-
ten entrichtet werden.  

Der Erstattungsantrag wird an die Krankenkasse der erkrankten Assistentin gestellt. 
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2.2.2 62BEntgelt-/Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

Alle Arbeitnehmer haben Anspruch auf 100%e Entgelt-/Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall für die Dauer von 6 Wochen, wenn die Arbeitsunfähigkeit unverschuldet ist. Nach 
Ablauf der 6 Wochen (42 Kalendertage) zahlt die gesetzliche Krankenversicherung 
Krankengeld. Bei Fortsetzungserkrankungen zahlt die Arbeitgeberin in der Regel nur 
einmal die 6 Wochen. Das Arbeitsverhältnis muss ununterbrochen 4 Wochen bestan-
den haben, um erstmalig den Anspruch zu erwirken. Sollte die Versicherte in den ers-
ten 4 Beschäftigungswochen erkranken, erhält sie Krankengeld. Wenn die Arbeitgebe-
rin innerhalb der ersten 4 Wochen Entgeltfortzahlung leisten will, sollte sie bei der zu-
ständigen Krankenkasse nachfragen, ob diese das unterstützt. Wenn nicht, hat sie 
keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen und muss so die Entgeltfortzah-
lung allein tragen. (siehe auch Kapitel 2.6.7 Krankheit) 

2.2.3 63BEntgelt-/Lohnfortzahlung bei Schwangerschaft 

Wird eine Assistentin während der Schwangerschaft krank, greift wie oben die U1. 
Kann sie ihre Arbeit jedoch schwangerschaftsbedingt nicht mehr ausüben, attestiert 
entweder der behandelnde Arzt aus medizinischen Gründen ein Beschäftigungsverbot 
oder die Arbeitgeberin aus Arbeitsschutzgründen. In diesen Fällen tritt die U2 für die 
Aufwendungen infolge der Entgeltfortzahlung ein. Die U2 deckt die Entgeltfortzah-
lungskosten zu 100% (einschließlich Arbeitgeberanteil, allerdings ohne Beiträge für die 
U1 und U2, wªhrend eines evtl. Beschªftigungsverbotes). Mit Beginn des Ănormalenñ 
Mutterschutzes erstattet die Krankenkasse der Assistentin direkt bis zu 13 Euro kalen-
dertäglich. Den Rest bis zum normalen Nettoverdienst muss die Arbeitgeberin der As-
sistentin als Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld bezahlen. Diese Aufwendun-
gen werden zu 100% im Rahmen der U2 von der Krankenkasse der Assistentin erstat-
tet. Da dieser Zuschuss nicht nur steuer-, sondern auch sozialversicherungsfrei ist, 
fallen hier keine Arbeitgeberanteile an und können daher auch nicht erstattet werden. 

2.3 12BIhre Meldung bitte! 

2.3.1 64BMonatliche Meldung der Sozialversicherungsbeiträge 

Monatlich werden die Sozialversicherungsbeiträge (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- 
und Pflegeversicherung und Beiträge für die U1 und U2) mit dem Beitragsnachweis an 
die Krankenkassen gemeldet. Diese Übermittlung erfolgt elektronisch. Die Beitragsan-
meldungen müssen am UfünftletztenU Arbeitstag (Mo-Fr., ohne Feiertage!) bei den 
Krankenkassen vorliegen. Dort müssen die Beiträge am drittletzten Bankarbeitstag 
eingegangen sein. In der Praxis bedeutet das am Beispiel Januar 2012, dass am 
25.01. eine vorläufige Abrechnung in der erwarteten Gestaltung erstellt und die Bei-
tragsanmeldungen an die Krankenkassen übermittelt werden müssen. Fällig werden 
die Januarbeiträge am 27.01.2012. 

Alle Fälligkeiten für 2012 finden Sie unter: http://www.aok-business.de/aokplus/tools-
service/beitraege-rechengroessen-termine/faelligkeit-der-betraege/. 

Zum üblichen Termin nach dem Monatsende wird dann die "harte" Abrechnung erstellt. 
Außer den bereits übermittelten Beitragsanmeldungen werden alle Aufgaben wie ge-
wohnt abgearbeitet. 

Im Februar 2012 ist der vorläufige Abrechnungstermin der 23.02. Gemeldet werden 
jetzt an die Krankenkassen die Beträge aus: 

   vorläufige Abrechnung Februar 2012 
-  vorläufige Abrechnung Januar 2012 
+ endgültige Abrechnung Januar 2012 
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Sollten Sie die Werte der vorläufigen Abrechnung zur Ăhartenñ Abrechnung ändern 
müssen, ist obige Rechnung erforderlich. Die Differenzwerte aus Januar werden also 
ohne Korrekturmeldung direkt mit den Werten der vorläufigen Abrechnung vom Febru-
ar verrechnet. Sollten sich die Vormonatsdaten nicht nachträglich verändert haben 
(was wir Ihnen stets wünschen), können die Daten aus der vorläufigen Februarabrech-
nung direkt übernommen werden. 

Am Anfang empfehlen wir Ihnen, zu der Fünf-Tage-Frist noch einen ĂSicherheitstagñ 
hinzuzunehmen. Dies insbesondere auch dann, wenn am Sitz der Krankenkasse ein 
Feiertag in dieser Frist liegt. Wenn Sie also wirklich auf Nummer ĂSicherñ gehen wollen, 
machen Sie aus der Fünf- eine Sechs-Tage-Frist. 

2.3.2 65BMeldungen zur Sozialversicherung 

Auch die Meldungen zur Sozialversicherung werden elektronisch übermittelt. Einen 
Ausdruck der jeweiligen Meldung erhält die Assistentin und einer verbleibt bei der Ar-
beitgeberin zur Aufbewahrung bei den Lohnunterlagen. Die Formulare können ab 2012 
etwas anders aussehen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt kein aktuelles Muster vor.  

Jede Arbeitgeberin sollte Grundsätzliches zu den Eintragungen wissen: 

 

Abb. Ausfüllmaske Meldung zur Sozialversicherung mit sv.net 
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UVersicherungs-Nummer:U Der Aufbau sei hier einmal kurz erläutert. Nachstehend eine 
fiktive Versicherungs-Nummer: 

 23  221155  B   502 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhand dieser Merkmale sollten Sie die Versicherungsnummer der Assistentin einmal kritisch 
betrachten und ggf. über die jeweilige Krankenkasse eine Berichtigung derselben veranlassen.  

Nur der Vollständigkeit halber: Wenn Sie eine Versicherungsnummer sehen, die mit dem 
Geburtstag Ă32ñ beginnt, bedeutet dies, dass es ¿ber 50 Menschen gibt, die im selben 
Bereich, am selben Tag, mit selbem Anfangsbuchstaben des Namens und mit demsel-
ben Geschlecht geboren sind. Da Statistiker vorsichtige Menschen sind, kann auch ein 
tagelanger Stromausfall in einer Großstadt das System nicht ins Wanken bringen. In 
diesem Fall müssen Sie vom Tag 31 oder 62 abziehen, um das Geburtsdatum zu finden. 

UPersonalnummer:U Die Angabe ist freiwillig und nur bei größeren Unternehmen sinnvoll. 

UName, Vorsatzwort, Namenszusatz, Titel (Trennung durch Kommata):U Ausfüllbeispiel: 
Maier, von, Baron, Dr. 

UVorname:U Einzutragen ist der Rufname der Assistentin. Der komplette Name muss 
amtlich (Lohnsteuerkarte, Personalausweis etc.) nachgewiesen werden. 

UAnschrift:U Hier wird (bei einer Anmeldung, jeder Meldung für geringfügig Beschäftigte 
und bei einer Anschriftenänderung) die aktuelle Anschrift der Assistentin eingetragen. 
Die Eingabe des Landes ist nur bei Auslandsanschriften erforderlich. 

UGrund der Abgabe: 

10 Beginn der Beschäftigung 
11 Krankenkassenwechsel 
12 Beitragsgruppenwechsel 
13 sonstige Gründe 

30 Ende der Beschäftigung 
31 Krankenkassenwechsel 
32 Beitragsgruppenwechsel 
33 sonstige Gründe 
34 Ende einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach einer Unterbre-

chung von mehr als einem Monat. 

40 Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung 
49 Tod der Assistentin 

50 Jahresmeldung 

51 Unterbrechung wegen Bezugs von Lohnersatzleistungen 
52 Unterbrechung wegen Erziehungsurlaub (nur, wenn nicht bereits vorher eine 

Unterbrechung wegen Schutzfrist [Abgabegrund 51] erfolgte). Dieser Abgabe-

Bereich, hier: 
 

Deutsche Ren-
tenversicherung 
Baden-
Württemberg 

Geburtstag 

Anfangsbuchstabe des 
Geburtsnamens 

Lfd. Nr. 
 

00-49 = männlich 
50-99 = weiblich 

Prüfziffer 
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grund ist vorstellbar, wenn Ihr Assistent die Mutter im Erziehungsurlaub ablöst. 
53 Unterbrechung wegen gesetzlicher Dienstpflicht (z.B. Wehrdienst oder Zivil-

dienst) 

60 Änderung des Namens 
61 Änderung der Anschrift 
63 Änderung der Staatsangehörigkeit 

UEntgelt in Gleitzone:U Auswahl, ob das erzielte Entgelt nicht, durchgehend oder sowohl 
nicht als auch in der Gleitzone angefallen ist. 

UNamensänderung:U Im Falle einer Änderung des Namens ist dieses Feld anzukreuzen 
und oben bereits der neue Namen einzutragen. 

UBeschäftigungszeit von:U Einzutragen sind Eintrittsdatum, Wieder-Anmeldedatum nach 
Abmeldung oder Unterbrechung, Anmeldedatum nach Änderung, oder auch der Jah-
resbeginn bzw. der Tag der Wiederaufnahme der Arbeit nach einer vorhergehenden 
Unterbrechung im aktuellen Jahr. 

UBeschäftigungszeit bis:U Einzutragen sind Austrittsdatum, Abmeldedatum, Unterbre-
chungsdatum, Abmeldedatum bei Änderung oder der 31.12. des aktuellen Jahres als 
Jahresmeldung. 

UBetriebsnummer des Arbeitgebers:U Diese wird vom zuständigen Arbeitsamt vergeben 
(oft auch als Service-Leistung der Krankenkasse dort beantragt). 

UPersonengruppe:U Folgende Schlüsselzahlen sind für Assistentinnen interessant: 
101 sozialversicherungspflichtige Assistentinnen 
106 Studentinnen 
109 geringfügig beschäftigte Assistentinnen 
110 kurzfristig beschäftigte Assistentinnen 

UMehrfachbeschäftigte:U Ist die Assistentin gleichzeitig auch noch bei anderen Arbeitge-
bern beschäftigt - unabhängig davon, ob dort Versicherungspflicht besteht - ist hier ein 
Ăxñ einzutragen, ansonsten bleibt das Feld leer. 

UBetriebsstätte Ost:U anzukreuzen, wenn neue Bundesländer einschließlich (ehemals) 
Ostberlin. 

UBetriebsstätte West:U anzukreuzen, wenn alte Bundesländer einschließlich (ehemals) 
Westberlin. 

UBeitragsgruppen:U Der SV-Schlüssel (auch Beitragsgruppenschlüssel BGS genannt) 
besteht aus verschiedenen Komponenten. Für Assistentinnen sind folgende Beitrags-
gruppen von Bedeutung: 

1. Stelle KV = Krankenversicherung 
Kein Beitrag 0 
Allgemeiner Beitrag 1 
Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte 6 

2. Stelle RV = Rentenversicherung 
Kein Beitrag 0 
Voller Beitrag zur Arbeiterrentenversicherung 1 
Pauschalbeitrag zur Arbeiterrentenversicherung für geringfügig Beschäftigte 5 

3. Stelle AV = Arbeitslosenversicherung 
Kein Beitrag 0 
Voller Beitrag 1 
Arbeitgeberanteil 2 

4. Stelle PV = Pflegeversicherung 
Kein Beitrag 0 
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Voller Beitrag 1 
Halber Beitrag 2 

UAngaben zur Tätigkeit:U Dieser Schlüssel gilt ab dem 01. Dezember 2011 und besteht 
aus neun Stellen. Die neun Stellen werden wie folgt belegt: 

Stellen 1 - 5 Ausgeübte Tätigkeit: Den gültigen Schlüssel aus der Klassifizie-
rung der Berufe (KldB) auswählen. 

Stelle 6 Höchster allgemeinbildender Schulabschluss: 

1 = Ohne Schulabschluss 
2 = Haupt-/Volksschulabschluss 
3 = Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss 
4 = Abitur/Fachabitur 
9 = Abschluss unbekannt 

Stelle 7 Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss: 

1 = Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 
2 = Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 
3 = Meister-/Techniker ï oder gleichwertiger Fachschulabschluss 
4 = Bachelor 
5 = Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 
6 = Promotion 
9 = Abschluss unbekannt 

Stelle 8 Arbeitnehmerüberlassung: 

1 = Ja, es besteht ein Zeitarbeitsverhältnis. 
2 = Nein, es besteht kein Zeitarbeitsverhältnis. 

Stelle 9 Vertragsform: 

1 = unbefristeter Arbeitsvertrag - Vollzeit 
2 = unbefristeter Arbeitsvertrag - Teilzeit 
3 = befristeter Arbeitsvertrag - Vollzeit 
4 = befristeter Arbeitsvertrag - Teilzeit 

 

Für Ihre Assistentinnen kommen verschiedene Tätigkeitsschlüssel in Betracht z.B.: 

83132 Behindertenassistent/in oder 
83131 Pflegehelfer/in in der Behindertenpflege, wenn pflegerische Tätigkeiten über-
wiegen; 
83211 Haushalthilfe, wenn hauswirtschaftliche Tätigkeiten überwiegen. 

Beispiel:  So kann der Tätigkeitsschlüssel einer Assistentin aussehen: 

8 3 1 3 2 3 2 1 1 

 
Stellen 1 - 5: Behindertenassistentin 
Stelle 6: Mittlere Reife 
Stelle 7: Abschluss einer Berufsausbildung 
Stelle 8: Kein Zeitarbeitsverhältnis 
Stelle 9: Vollzeit; unbefristet 

Alle Informationen zum Tätigkeitsschlüssel finden Sie auf der Homepage der Bunde-
sagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de) unter der Rubrik Ą Unternehmen Ą Sozi-
alversicherung Ą Schlüsselverzeichnis. Dort kann auch der Tätigkeitsschlüssel direkt 
mit ĂTªtigkeitsschl¿ssel onlineñ als Ziffernfolge und als Pdf-Datei ermittelt werden. 
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UAktuelle Staatsangehörigkeit:U Die betreffende ist auszuwählen. 

UBeitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt:U Der Betrag wird nur noch in Euro und gerundet 
rechtsbündig mit vorgestellten Nullen eingetragen (z.B. 055333). 

UStatuskennzeichen:U Betrifft Assistentinnen nicht. 

UUnfallversicherung:U Diese Felder müssen für alle Personen ausgefüllt werden, aller-
dings gilt für Beschäftigte im Privathaushalt eine vereinfachte Meldung, wenn Ihre Bei-
träge zur Berufsgenossenschaft nicht von der Lohnsumme, sondern von der Anzahl 
der Assistentinnen abhängig ist:  

 
Abb. Ausfüllbereich Unfallversicherung 

UBetriebsnummer des zuständigen UV-Trägers:U Auswahl Ihres zuständigen UV-Trägers. 

UMitgliedsnummer beim UV-Träger:U Ihre Mitgliedsnummer eintragen. 

UGefahrtarifstelle:U Für Beschäftigte im Privathaushalt wird die 99999999 (8-stellige fikti-
ve Tarifstelle) eingetragen. 

UUV-beitragspflichtiges Arbeitsentgelt:U Keine Angabe bei vereinfachter Meldung. 

UGeleistete Arbeitsstunden:U Keine Angabe bei vereinfachter Meldung.  

Anschriften der kommunalen Unfallversicherungsträger - zuständig für Haus-
haltshilfen - : 

Bundesland Anschrift Betriebs-Nr. 

Baden-
Württemberg 
 

Unfallkasse Baden-Württemberg 
Hauptsitz Stuttgart: 
Augsburger Straße 700, 70329 Stuttgart 
Postanschrift: 70324 Stuttgart  
Tel. (0711) 93 21-0, Fax (0711) 9321-500 
E-Mail: info@uk-bw.de 

Sitz Karlsruhe: 
Waldhornplatz 1, 76131 Karlsruhe 
Postanschrift 76128 Karlsruhe 
Tel. (0721) 6098-0, Fax (0721) 6098-5200 
E-Mail: info@uk-bw.de 

 
67334480 

Bayern Kommunale Unfallversicherung Bayern 
Ungererstraße 71, 80805 München, Postanschrift 
80791 München, Tel. (089)360930, Fax 
(089)36093379 
 

Bayerische Landesunfallkasse 
Ungererstraße 71, 80805 München, Postanschrift: 
80791 München, Tel. (089) 360930, Fax (089) 
36093379 

 
87661207 
 
 
 
88270171 

Berlin Unfallkasse Berlin 
Culemeyerstraße 2, 12277 Berlin 

90276713 
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Postanschrift: Postfach 480584, 12254 Berlin 
Tel. (030) 7624-0, Fax (030) 7624-1109 
E-Mail: unfallkasse@unfallkasse-berlin.de 

Brandenburg Unfallkasse Brandenburg 
Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt 
Postanschrift: Postfach 1113, 15201 Frankfurt 
Tel. (0335) 5216-0, Fax (0335) 5216-222 
E-Mail: info@ukbb.de 

02379637 

Bremen Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen 
Konsul-Schmidt-Straße 76a, 28217 Bremen 
Tel. (0421) 35012-0, Fax (0421) 35012-14 
E-Mail: office@unfallkasse.bremen.de 

20345417 

Hamburg Landesunfallkasse Freie und Hansestadt Ham-
burg 
Spohrstraße 2, 22083 Hamburg 
Postanschrift: Postf. 760325, 22053 Hamburg 
Tel. (040) 27153-0, Fax (040) 27153-1000 
E-Mail: info@luk-hamburg.de 

16716004 

Hessen Unfallkasse Hessen 
Leonardo-da-Vinci-Allee 20, 60486 Frankfurt 
Postanschrift: Postfach 101042, 60010 Frankfurt 
Tel. (069) 29972-440, Fax (069) 29972-588 
E-Mail: ukh@ukh.de 

44861264 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern 
Wismarsche Straße 199, 19053 Schwerin 
Postanschrift: Postfach 110232, 19053 Schwerin 
Tel. (0385) 5181-0, Fax (0385) 5181-111 
E-Mail: postfach@unfallkasse-mv.de 

01681222 
 

Niedersachsen Braunschweigischer  
Gemeinde-Unfallversicherungsverband 
Berliner Platz 1C, 38102 Braunschweig 
Postanschrift: Postfach 1542, 38005 Braun-
schweig 
Tel. (0531) 27374-0, Fax (0531) 27374-30 
E-Mail: info@bs-guv.de 
 

Gemeinde-Unfallversicherungsverband Han-
nover 
Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover 
Postanschrift:  Postfach 810361, 30503 Hannover 
Tel. (0511) 8707-0, Fax (0511) 8707-188 
E-Mail: info@guvh.de 
 

Landesunfallkasse Niedersachsen 
Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover 
Postanschrift: Postfach 810361, 30503 Hannover 
Tel. (0511) 8707-0, Fax (0511) 8707-188 
E-Mail: info@lukn.de 
 

Gemeinde-Unfallversicherungsverband Olden-
burg 
Gartenstraße 9, 26122 Oldenburg 
Postanschrift: Postfach 2761, 26017 Oldenburg 

 
21204943 
 
 
 
 

 
 
 
29086457 
 
 
 
 

 
 
 
18626026 
 
 
 

 
 
26125562 
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Tel. (0441) 779090, Fax (0441) 779095-0 
E-Mail: info@guv-oldenburg.de 

Nordrhein-
Westfalen 

Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen 
Sankt Franziskus 146, 40470 Düsseldorf 
Tel. (0211) 9024-0, Fax (0211) 9024-180 
E-Mail: info@unfallkasse-nrw.de 

34239086 

Rheinland-
Pfalz 

Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
Orensteinstraße 10, 56626 Andernach 
Postanschrift: 56624 Andernach 
Tel. (02632) 960-0, Fax (02632) 960-100 
E-Mail: info@ukrlp.de 

53149588 
 

Saarland Unfallkasse Saarland 
Beethovenstraße 41, 66125 Saarbrücken 
Postanschrift: Postfach 200280, 66043 Saar-
brücken 
Tel. (06897) 9733-0, Fax (06897) 9733-37 
E-Mail: poststelle@uks.de 

55423519 
 

Sachsen Unfallkasse Sachsen 
Rosa-Luxemburg-Straße 17a, 01662 Meißen 
Postanschrift:  Postfach 42, 01651 Meißen 
Tel. (03521) 724-0, Fax (03521) 724-222 
E-Mail: sekretariat@unfallkassesachsen.de 

01064065 
 

Sachsen-
Anhalt 

Unfallkasse Sachsen-Anhalt 
Käsperstraße 31, 39261 Zerbst 
Postanschrift: 39258 Zerbst 
Tel. (03923) 751-0, Fax (03923) 751-333 
E-Mail: info@ukst.de 

03701377 
 

Schleswig-
Holstein 

Unfallkasse Nord 
Seekoppelweg 5a. 24113 Kiel 
Tel. (0431) 6407-0, Fax (0431) 6407-250 
E-Mail: ukn@uk-nord.de 

16716004 
 

Thüringen Unfallkasse Thüringen 
Humboldtstraße 111, 99867 Gotha 
Postanschrift:  Postfach 100302, 99853 Gotha 
Tel. (03621) 777-0, Fax (03621) 777-111 
E-Mail: info@ukt.de 

07235792 
 

 

UWenn keine Versicherungsnummer angegeben werden kann:U Sollte für die Assistentin 
noch keine Versicherungsnummer vorliegen (z.B. bisher nur Schulbesuch oder Zuzug 
aus dem Ausland), so sind diese Felder auszufüllen. Diese zusätzlichen Angaben wer-
den maßgeblich zur Bildung einer neuen Versicherungsnummer herangezogen. Daher 
ist es erforderlich, dass diese Angaben anhand amtlicher Unterlagen nachgewiesen 
werden. 

UName der Einzugsstelle:U hier wird die zuständige Krankenkasse der Assistentin ange-
geben. 

2.3.2.1 139BAbgabefristen 

Für die Abgabe der Meldungen gelten folgende Fristen: 

Meldetatbestand Frist 

Anmeldung mit der ersten Lohn- oder Gehaltsabrechnung, 










































































